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Einziger Tagesordnungspunkt

Antrag der Abgeordneten Sören Bartol, Florian
Pronold, Hans-Joachim Hacker, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der SPD

Für einen neuen Infrastrukturkonsens: Gemein-
sam Zukunft planen - Infrastruktur bürger-
freundlich voranbringen

BT-Drucksache 17/9156

Vorsitzender: Liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren Gäste, liebe
Sachverständige. Ich möchte Sie recht herzlich
begrüßen zu unserer öffentlichen Anhörung.
Gegenstand dieser Anhörung ist ein Antrag der
SPD-Fraktion: „Für einen neuen Infrastruktur-
konsens: Gemeinsam Zukunft Planen – Infra-
struktur bürgerfreundlich voranbringen“. Das ist
ein Thema, was in letzter Zeit sehr intensiv in der
Debatte war. Ich glaube man sagt nichts Fal-
sches, dass unter anderem die Auseinander-
setzung um Stuttgart 21 die Debatte stark be-
feuert hat. Als Sachverständige darf ich dazu
ganz herzlich begrüßen: Herrn Folkert Kiepe
vom Deutschen Städtetag, Herr Stefan Gerwens
von Pro Mobilität, Herrn Prof. Dr. Thomas Groß
von der Universität Osnabrück - Lehrstuhl für
Öffentliches Recht, Europarecht und Rechts-
vergleichung, Herrn Tilmann Heuser vom Bund
für Umwelt und Naturschutz – Landesverband
Berlin, Herrn Dr. Möbius vom Bundes- verband
der Deutschen Industrie, Frau Prof. Dr. Andrea
Versteyl, Fachanwältin für Verwaltungsrecht und
Herrn Siegfried de Witt, ebenfalls Fachanwalt für
Verwaltungsrecht. Seien Sie uns recht herzlich
willkommen!

Ein großer Teil der Sachverständigen hat auch
schriftliche Stellungnahmen eingereicht, dafür
danken wir Ihnen. Sie haben jetzt drei Minuten
Zeit, die wichtigsten Punkte Ihres Statements
nochmals hervorzuheben. Ich bitte Sie auch, sich
möglichst an diese Zeitvorgabe zu halten, denn
es ist immer sehr unangenehm, jemanden un-
terbrechen zu müssen, wenn er sein Haupt-
argument noch nicht vorgebracht hat. Wir haben
die Erfahrung aus vergangenen Anhörungen,
dass die Sachverständigen, die die drei Minuten
einhalten konnten, in der Regel auch sehr poin-
tiert Ihre Meinung vorgebracht haben. Danach
haben die Abgeordneten die Möglichkeit zu
fragen, und zwar maximal zwei Fragen an ma-
ximal zwei Sachverständige, die dann die Mög-
lichkeit haben, sofort zu antworten – unser be-
währtes System. Dann ist der nächste Abge-
ordnete an der Reihe. Wir haben bis etwa 13.00
Uhr Zeit, deswegen ist es immer sinnvoll, sich
pointiert auszudrücken. Wir haben – wie üblich –

die Möglichkeit, dass Mitglieder der mitbera-
tenden Ausschüsse auch noch Fragen stellen
können. Wenn alle einverstanden sind, erstellen
wir, wie immer bei öffentlichen Anhörungen, ein
Wortprotokoll. Wir beginnen wie immer alphabe-
tisch und damit hat Herr Gerwens als erster das
Wort. Bitte!

Stefan Gerwens (Pro Mobilität): Herr Vorsit-
zender, meine Damen und Herren. Vielen Dank
für die Möglichkeit hier eine Stellungnahme
abzugeben. Pro Mobilität begrüßt es sehr, dass
sich die Diskussionen der letzten Jahren um eine
stärkere Öffentlichkeitsbeteiligung, mittlerweile
nun in die Phase der Umsetzung in rechtliche
und auch in informelle Rahmen hinentwickelt.
Wir sind der Meinung, dass die Infrastrukturpoli-
tik eine stärkere Verankerung in der Gesell-
schaft, eine engere Beteiligung der Öffentlichkeit
an der Infrastrukturplanung sowohl auf der Pro-
jekt- wie auf der Netzebene braucht. Wir erwar-
ten, dass es eine Verbesserung auch der Pla-
nungsergebnisse gibt, eine Stärkung des Ver-
trauens in die Planungs- und Genehmigungs-
verfahren und auch eine höhere Akzeptanz der
dann beschlossenen Vorhaben. Die generelle
Zielrichtung des Antrags finden wir, trägt dem
Rechnung. Öffentlichkeitsbeteiligung ersetzt
aber unserer Ansicht nach nicht die Entschei-
dung von Behörden im Rahmen der Planfest-
stellung. Öffentlichkeitsbeteiligung ist aber eine
wichtige Ergänzung. Von großer Bedeutung ist
für uns die frühzeitige Information der Öffentlich-
keit über ein Vorhaben und die frühzeitige Ab-
wägung von Alternativen. Auf diese Weise las-
sen sich kritische Punkte einer Planung und
Möglichkeiten zu deren Behebung mit den
Bürgern frühzeitig diskutieren und zwar bevor es
in die Planfeststellungsverfahren geht. Eine
vermehrte Öffentlichkeitsbeteiligung führt erst
einmal in der Tendenz zu einer Verlängerung der
zeitlichen Dauer von Planung und Genehmi-
gung. Deswegen ist es für uns besonders wich-
tig, dass auch ergänzende Maßnahmen zur
Verkürzung und besseren Abstimmung der
Verfahren dem entgegenwirken. Hier finden wir
es positiv, dass der Antrag die Integration von
Verfahren in Erwägung zieht, Doppelprüfungen
zur Umweltverträglichkeit eindämmen will und
bei der Einzelfallprüfung zur Notwendigkeit einer
Umweltverträglichkeitsprüfung Bagatellschwel-
lenwerte für einzelne Vorhabensmerkmale vor-
sieht.

Zur Bundesverkehrswegeplanung: Hier müssen
wir davon ausgehen, dass es eine Vielzahl von
Vorhaben geben wird, die bereits heute im
Bundeverkehrswegeplan enthalten sind und wo
teilweise auch schon mit der Planung begonnen
wurde. Das hat natürlich auch Einfluss auf die
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Frage, welche Anforderung man an diese Pro-
jekte stellt, im Hinblick auf das Informationsan-
gebot und auch im Hinblick auf die Möglichkeiten
einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit.
Ich denke hier zum Beispiel an die im Antrag
erwähnte Pflicht zu einer Bürgerbefragung. Da
halten wir einen freiwilligen Ansatz für geeigne-
ter. Bei der Bundesverkehrswegeplanung sollte
unserer Ansicht nach die breite Öffentlichkeit
gemäß der strategischen Umweltprüfung durch
eine Internetkonsultation vor dem Regierungs-
beschluss zum Planentwurf und dem Umwelt-
bericht einbezogen werden. Die engere fachliche
Begleitung der Bundesverkehrswegeplanung
sehen wir aufgrund der Komplexität der dort
behandelten Dinge eher bei den Verbänden. Aus
einer Bürgeranhörung zum Entwurf der Bun-
desverkehrswegeplanung können auch keine
Aussagen zur Akzeptanz abgeleitet werden.
Jene, die sich dort einbringen, haben vor allem
Verbesserungen und kritische Einwände zu dem
vorgelegten Entwurf im Blick. Aus den Rück-
äußerungen lassen sich deshalb – was ja auch
wichtig ist – Aussagen zu Ursachen von mögli-
chen Akzeptanzproblemen ermitteln, jedoch
keine Aussagen zur Akzeptanz selbst. Ich denke
da an das Beispiel Stuttgart 21, wo die Stimmung
ja doch in der öffentlichen Meinung eine andere
war, als nachher das Ergebnis der Wählervoten.

Ein weiterer Punkt, den wir kritisch sehen, ist die
Frage der Flexibilität bei der Dimensionierung
der Vorhaben. Hier halten wir es für wichtig, dass
die alternative Prüfung vor der Bedarfsentschei-
dung umfassend erfolgt und nicht später nach
der Bedarfsentscheidung Anpassungen an den
Projekten vorgenommen werden sollen. Kurz
noch zwei, drei weitere Punkte. Wir würden …

Vorsitzender: Zwei, drei weitere Punkte wird
nicht klappen, Sie sind schon bei fast fünf Mi-
nuten…

Stefan Gerwens (Pro Mobilität): Dann einen
weiteren Punkt zum Abschluss. Wir halten es für
sehr wichtig, die Bedarfsentscheidung, die Pla-
nung und die Finanzierung besser aufeinander
abzustimmen, weil dadurch die Verfahren von
der Infrastrukturplanung bis zur Inbetriebnahme
kürzer werden und letztendlich damit auch die
Akzeptanz beim Bürger verbessert wird. Vielen
Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Prof. Dr. Groß!

Prof. Dr. Thomas Groß (Universität Osna-
brück): Herr Vorsitzender, meinen Damen und
Herren. Ich bedanke mich für die Einladung und
die Gelegenheit vor Ihnen meine Position noch-
mal kurz zusammenzufassen. Ich begrüße es,
dass der Antrag der SPD einen deutlichen Ak-

zent auch auf den Ausbau der Öffentlichkeits-
beteiligung in Planungsverfahren legt. Ich habe
aber ein bisschen Bedenken, dass er offensicht-
lich diese Formen der Partizipation vor allem als
Mittel zur Verbesserung der Akzeptanz eines
wohl nach wie vor an sich als zwingend not-
wendig gesehenen Ausbaus der Infrastruktur
ansieht. Das unterschätzt – meiner Meinung
nach – den Eigenwert der Partizipationsverfah-
ren und auch die Anforderung, die sich auch
unter anderem aus dem Europarecht ergibt, dass
nämlich die Bürgerbeteiligung ergebnisoffen und
frühzeitig stattfindet und auch die Frage, ob ein
bestimmtes Projekt überhaupt realisiert werden
solle, umfassen muss. Es ist in der Demokratie-
forschung inzwischen überwiegend anerkannt,
dass der Legimitationsbedarf staatlicher Ent-
scheidungen gerade auch im Bereich der Infra-
strukturplanung nicht einfach durch Gesetze und
den Hinweis auf die demokratische Legitimation
der entscheidungsbefugten Behörden gedeckt
werden kann, sondern, dass zu einem demokra-
tischen Planungsverfahren eben auch eine in-
tensive und frühzeitige Bürgerbeteiligung gehört.
Nicht in dem Sinne, dass man da in jedem Fall zu
einem Konsens finden kann. Es bleiben selbst-
verständlich Interessengegensätze und die
müssen dann auch von den zuständigen Be-
hörden oder auf der obersten Ebene möglicher-
weise auch vom Gesetzgeber entschieden
werden.

Aber wenn man von vorherein mit der Einstellung
heran geht: Ein bisschen mehr Bürgerbeteili-
gung, dann werden die Bürger am Ende schon
die Sache schlucken. Das ist ein unzureichender
Ansatz. Das bedeutet insbesondere, dass wir bei
unseren mehrstufigen Planungsverfahren – wie
wir sie im Verkehrswesen, wie auch bei der
Energienetzplanung haben –, dass wir dort vor
allem die Öffentlichkeitsbeteiligung auf den
vorgelagerten Stufen stärken müssen, insbe-
sondere beim Bundesverkehrswegeplan. Ich bin
sowieso der Auffassung, dass der gesetzlich
geregelt werden müsste, was das Verfahren und
auch was die Kriterien für seine Erstellung, ins-
besondere auch für die Alternativprüfung, an-
geht. Und dass es bereits auf dieser Stufe eine
intensive Öffentlichkeitsbeteiligung geben muss,
sowohl für jedermann unter Nutzung des Inter-
nets, als auch und insbesondere für die Ver-
bände. Hier möchte ich nochmal besonders die
Rolle der Umweltverbände hervorheben. Das ist
jetzt zwar ansatzweise vorgesehen, im Rahmen
einer strategischen Umweltprüfung, sollte aber
noch detaillierter geregelt werden und ernster
genommen werden. Vielen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Groß, vorbild-
lich zwei Minuten! Herr Heuser!
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Tilmann Heuser (BUND e.V.): Herr Vorsitzen-
der, meine Damen und Herren. Auch von meiner
Seite aus, herzlichen Dank für die Einladung. Ich
finde es toll, dass jetzt Bürgerbeteiligung so breit
diskutiert wird und doch auch mit einem relativ
hohen Konsens, dass wir da mehr machen
müssen. Ich sehe auch in dem SPD-Antrag sehr
viele gute Ansatzpunkte, tatsächlich Planungen
bürgerfreundlicher und effizienter zu gestalten.
Angesichts des Zeitlimits möchte ich eigentlich
nur kurz auf drei Punkte eingehen. Zum einen,
wenn wir über Bürgerbeteiligung reden und über
eine Stärkung der Beteiligung der Bürger, geht
es auch ganz massiv darum, Politik – also Parla-
mente auf kommunaler Ebene, auf Landesebene
und auch Sie hier im Deutschen Bundestag –
stärker zu beteiligen, in diesem Planungsver-
fahren und tatsächlich auch stärker in den Ent-
scheidungsprozessen mit einzubinden. Der
zweite Punkt: Wenn wir jetzt nur Bürgerbeteili-
gung an die bisherigen Verfahren irgendwo
anpflocken – sei es wir reden häufiger mal mit-
einander, sei es auch in der Mediation –, kom-
men wir nicht wirklich vorwärts. Wir brauchen
eine Bürgerbeteiligung, die es ernst meint. Ge-
nauso wie man integrierte Verkehrspolitik ernst
meint, brauchen wir auch eine generelle Reform
der Planungsverfahren. Das heißt, wir müssen
eigentlich die Planung vom Kopf auf die Füße
stellen und gerade vielmehr diskutieren, was für
Verkehrskonzepte wir machen wollen und we-
niger, wo läuft konkret die Trasse entlang.

Der dritte Punkt: Wir müssen dann tatsächlich
die Randbedingungen dafür schaffen, um diese
Planungsprozesse mitzugestalten. Das bedeutet
auch, dass wir uns die Finanzierungsinstrumente
generell überlegen müssen. Denn wenn der
Hauptgrund für die A 100 – nach Aussage vom
Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit –
ist, dass man das Geld vom Bund nicht verfallen
lassen will, sich aber durchaus vorstellen könnte,
das Geld auch woanders zu investieren, ist das
eine Bankrotterklärung für die Verkehrspolitik
und die Verkehrsplanung hier in Deutschland.
Dann reden wir nicht über Sinn oder Unsinn von
Verkehrsprojekten, sondern darüber: Wie holen
wir gegebenenfalls Geld ins Land? Deshalb zu
dem ersten Punkt vielleicht auch nochmal. Sie
kennen es ja ganz konkret, Sie bekommen die
ganzen Anfragen von den Bürgern auf den Tisch,
dürfen dann gucken, wie Sie gegenüber dem
Bundesverkehrsministerium, dem Landesminis-
terium und sonst wo versuchen, die Punkte dann
mit einzubringen. Sie wissen, die ganzen Pro-
jekte werden in Zeitungen und überall diskutiert.
Nicht diskutiert werden die derzeitigen Planungs-
verfahren. Da ackert die Verwaltung vor sich hin,
dann hat man die offizielle Anhörung und dann
kommt der Planfeststellungsbeschluss. Das
heißt, wir müssen wirklich gucken: wie können

wir diese ganzen Prozesse, die derzeit laufen,
viel stärker in den Planungsprozess integrieren?
Damit wir es auch wirklich schaffen, mal eine
konsistente Planungsdiskussion hinzubekom-
men und nicht über fünf verschiedene Arenen
verschiedene Projekte zu diskutieren.

Dann der andere Punkt, der besseren Beteili-
gung der Bürger – darauf hatte ich grade auch
schon hingewiesen: Es bringt relativ wenig, jetzt
allein die Bürgerbeteiligung im Planfeststellungs-
verfahren oder auch im Raumordnungsverfahren
zu stärken, wenn wir nicht grundlegend darüber
auch diskutieren: Welches Verkehrskonzept liegt
einer Planung denn eigentlich zugrunde? Das
heißt, wenn keine Alternativen diskutiert werden
können, die von den Bürgern vor Ort eingebracht
werden, hat eine Bürgerbeteiligung keinen Sinn.
Dann werden die zentralen Punkte, die sie ein-
bringen wollen, nicht aufgenommen. Das heißt,
wir steigern – sozusagen – nochmal ganz massiv
den Frust. Wir müssen die Voraussetzung
schaffen, dass wir tatsächlich dahin kommen,
eine echte Alternativendiskussion zu bieten und
das bedeutet auch, die Planungsprozesse um-
zugestalten oder da stufenweise vorzugehen, wo
wir auch sinnvoll abschichten können. Wo wir
uns aber auch diese permanenten lähmenden
politischen Prozesse um Einzelprojekte erspa-
ren. Wir diskutieren die Y-Trasse seit etwa 20
Jahren. Sind wir einen Millimeter vorwärts ge-
kommen? Nein! Trotzdem wird das Planungs-
verfahren weiter vorangetrieben, in Bezug erst
mal auf Hochgeschwindigkeit. Hier geht es jetzt
darum, dass man sich wirklich mal zusammen-
setzt und fragt: Wie bringen wir dieses Verfahren
voran? Genau so ein Beispiel ist die A 39, wo
eingefordert wird: Mensch, macht doch den
Korridor mal als alternative leistungsfähige
Bundesfernstraße! Das wird eingebracht, wird
eingebracht… wird aber nicht ernsthaft diskutiert.
Führt natürlich dann dazu, dass die bis zum
Ende kämpfen werden, dann auch letztendlich
vor Gericht gehen. Also das heißt hier – deshalb
der Appell –, es geht nicht nur darum Bürger
stärker zu beteiligen, sondern auch insgesamt
sich zu überlegen, wie wir Verkehrsplanung
modern und passend für dieses Jahrhundert
schaffen können. Danke!

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Kiepe!

Folkert Kiepe (Deutscher Städtetag): Vielen
Dank, Herr Vorsitzender! Wir haben Ihnen noch
keine Stellungnahme übersandt, weil das Ab-
stimmungsverfahren unter den drei Verbänden
Deutscher Städtetag, Deutscher Landkreistag
und Deutscher Städte- und Gemeindebund,
noch nicht ganz zu Ende ist. Das werden wir
nachreichen. Wir beziehen uns auch dabei auf
die Stellungnahme, die wir den beiden Ministe-
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rien in dieser Sache zugeleitet haben, unsere
gemeinsame Stellungnahme der Bundesverei-
nigungen der kommunalen Spitzenverbände
zum Gesetz zur Verbesserung der Öffentlich-
keitsbeteiligung und Vereinheitlichung von Plan-
feststellungsverfahren. Das will ich jetzt hier aber
nicht wiederholen. Das erhalten Sie mit dem
angekündigten Schreiben. Ich möchte mich auf
den Antrag konzentrieren, der hier vorliegt und
eine ganze Palette von Anregungen enthält.
Obersatz muss sein – da kann ich mich an die
Vorredner anschließen: Wie gestalten wir die
Infrastrukturpolitik vor den Herausforderungen
Klimawandel, energetische Umsteuerung, Be-
völkerungsentwicklung? Also den Dreiklang des
demographischen Wandels und eben auch die
Anforderung an eine entsprechende Infrastruktur
im Verkehr- und Energiebereich. Das sind die
zentralen Überschriften. Das kann man aber jetzt
hier nicht diskutieren, da ist eine breite ver-
kehrspolitische Diskussion dann sicher auch
erforderlich. Ich möchte zu einzelnen Punkten –
damit Sie hier auch für die Fragen Material ha-
ben, weil Sie ja keine Stellungnahme bekommen
haben – einige Sachen ansprechen.

Zum ersten Kapitel: Beschleunigung von Pla-
nungen und ihrer gerichtlichen Überprüfung. Wir
gehen davon aus, dass sich Ihre Anregungen
nicht auf die kommunale Bauleitplanung bezie-
hen, sondern auf die sektoralen Fachplanung im
Einzelnen. Ich sage das deshalb so deutlich, weil
wir im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung
eine hervorragende Regelung haben, die wir
auch – ich kann das als ehemaliger Mitarbeiter
einer Großstadtverwaltung sagen – frühzeitig,
Gott sei Dank, bekommen haben und die wir
intensiv nutzen. Also auch informelle vorgezo-
gene frühzeitige Bürgerbeteiligung findet dort
statt. Das haben wir eben nicht bei den staatli-
chen Planfeststellungsverfahren. Darüber un-
terhalten wir uns jetzt. Diese sektoralen Plan-
feststellungsverfahren haben also schon von
sich aus den Nachteil, dass sie eben nur sektoral
konzipiert sind. Darüber muss man nachdenken,
wie man das miteinander verzahnt. Die Verfah-
ren selber werden nach unserer Kenntnis eini-
germaßen ordentlich gestaltet. Das moderne
Projektmanagement hat auch dort Eingang ge-
funden. Gleichwohl halten wir es für hilfreich –
das ist ja auch eine Anregung in dem Antrag –
weiter Leitfäden der Praxis an die Hand zu ge-
ben, um das, was in einzelnen Bereichen be-
sonders positiv läuft, auch für die Anderen
nutzbar zu machen. Ein weiterer Aspekt, den ich
ansprechen möchte, das sind die so genannten
Alternativplanungen. Die sollten auf jeden Fall
frühzeitig – frühzeitig heißt aus unserer Sicht vor
den Planfeststellungsverfahren – beginnen.
Nicht erst im Rahmen von Planfeststellungsver-
fahren, sondern deutlich abgesetzt davor. Weil

nur so die Alternativplanung auch eine Chance
hat, sonst wird das gegenüber den Bürgern –
auch bei dem Anfangsstadium einer Planfest-
stellungsverfahrensregelung – so konkret wer-
den müssen, dass sie dann, wenn sie da zwei
oder drei oder vier Varianten diskutieren, eine
Informationsflut produzieren, die kaum noch
durchschaubar ist, auch nicht für die Beteiligten.
Auch vor dem Hintergrund von Stuttgart 21
könnte man wohl darüber nachdenken, ob man
nicht vorher die Alternativen öffentlich diskutiert
und darüber entscheidet, und dann erst mit den
Planfeststellungsverfahren im Einzelnen be-
ginnt. Das ist also unsere Haltung dazu. Insofern
kommentieren wir das hier eindeutig positiv.
Aber wir machen darauf aufmerksam, dass es
eben vor den Planfeststellungsverfahren sein
muss, nicht erst im Rahmen derselben.

Nächster Punkt: Die regelmäßige Vorlage aller
Verkehrswege umfassenden Verkehrsinfra-
strukturberichte. Hier sind wir drauf hingewiesen
worden, dass das verwaltungsaufwändig ist. Wir
halten es aber für sinnvoll, weil nur dann der
integrierte Ansatz Städtebau/Verkehr überhaupt
zum Tragen kommen kann und auch die anderen
Politikfelder, die hier angesprochen sind. Die
regelmäßige Vorlage eines solchen Berichts,
halten wir eindeutig für sinnvoll. Er erhöht die
Transparenz und erlaubt auch Entscheidungen
und Bewertungen der einzelnen Projekte recht-
zeitig. Letzter Punkt: Verbindliche frühe Öffent-
lichkeitsbeteiligung bei Vorhaben, Genehmi-
gungen und Planfeststellungsverfahren halten
wir – jedenfalls die gemeindlichen Spitzenver-
bände – für notwendig und zwar verbindliche,
nicht fakultative Regelungen. Das sollte man
generell auch so festschreiben. Der letzte Punkt
bezieht sich auf Kapitel 4 – Öffentlichkeitsbetei-
ligung im Rahmen von Flughafen- und Flugrou-
tenplanungen. Da können wir alle Anregungen
unterstreichen. Wir halten die dort vorgelegten
Veränderungswünsche alle für geboten. Vielen
Dank!

Vorsitzender: Das waren jetzt sogar zwei letzte
Punkte. Als nächstes Herr Dr. Möbius.

Dr. Ben Möbius (BDI e.V.): Herzlichen Dank,
Herr Vorsitzender, lieber Herr Dr. Hofreiter,
meine Damen und Herren. Herzlichen Dank
auch für die Einladung. Zu drei Punkten möchte
ich die Einschätzung des BDI vortragen. Erstens
zu den Grundsätzen des Antrages der SPD-
Bundestagsfraktion, zweitens zum Thema
„Planungsbeschleunigung“ im engeren Sinne,
drittens zum Thema „Bürgerbeteiligung“ im en-
geren Sinne. Zu den Grundsätzen: Wir glauben,
dass der Ansatz der SPD richtig ist, zu werben
für einen neuen Konsens zur Bedeutung der
Infrastruktur und auch der Verkehrsinfrastruktur
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für das Industrieland Deutschland. Wir glauben
auch – das sehen wir so wie die SPD-Bundes-
tagsfraktion –, dass Akzeptanz die Basis sein
muss für diesen neuen Konsens. Wir glauben
außerdem, dass die Akzeptanz mit der Akzep-
tanz des Bedarfs und der Ziele beginnen muss.
Also dass wir – wie Herr Gerwens auch gesagt
hat – uns gemeinsam Mühe geben müssen, die
Bedeutung der Ziele besser zu kommunizieren.
Der BDI glaubt außerdem – und das steht als
Gedanke auch im Antrag der SPD –, dass Pla-
nungsbeschleunigung einerseits und bessere
Bürgerbeteiligung andererseits kein Gegensatz
sind, sondern im Gegenteil einander bedingen,
wenn man die Dinge vernünftig macht. Wir
glauben, dass zur Transparenz und auch zur
Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur ein Ver-
kehrsinfrastrukturbericht wesentlich beitragen
kann. Sie wissen, dass der BDI gemeinsam mit
Partnern hier auch schon einen Vorschlag un-
terbreitet hat. Wir freuen uns, dass die SPD das
aufgreift. Außerdem ist natürlich die Frage der
Finanzierung auch entscheidend für die Akzep-
tanz und für die Geschwindigkeit der Umsetzung
von Projekten und auch die materiellen Stan-
dards von Projekten.

Zweitens Planungsbeschleunigung: Wir freuen
uns, dass die SPD den Vorschlag auch des BDI
aufgegriffen hat, Doppelprüfungen bei der Um-
weltverträglichkeitsprüfung künftig zu vermei-
den. Wir glauben, dass eine Abschichtung hier
wesentlich zur Straffung beitragen kann, ohne
dass materielle Standards dadurch berührt wä-
ren. Wir halten es für richtig, einmal zu schauen,
wie die erstinstanzliche Zuständigkeit in Leipzig
funktioniert. Glauben aber, dass sie dem Grunde
nach richtig ist. Wichtig ist nur, dass es dort keine
Verzögerungen gibt. Außerdem halten wir es für
richtig, die Ressourcenausstattung der Planfest-
stellungsbehörden zu verbessern bzw. da, wo
erforderlich, anzupassen und regen an, noch
stärker einen Fokus darauf zu setzen, wie denn
auch durch private Dienstleister die Planungs-
behörden noch stärker entlastet werden können,
als das heute schon der Fall ist.

Zum Dritten Bürgerbeteiligung: Wir setzen uns
ein für eine sehr frühzeitige Bürgerbeteiligung,
die dann auch kontinuierlich alle Planungs-
phasen begleitet. Wir glauben, dass der Ansatz
im Planungsvereinheitlichungsgesetz mit dem
neuen § 25 Abs. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz
richtig ist, nämlich dieses optional vorzusehen
und nicht justiziabel zu gestalten. Und zwar
deshalb, weil wir glauben, dass Bürgerbeteili-
gung vor Ort maßgeschneidert werden muss und
hier nicht Zwang ausgeübt werden sollte und hier
auch nicht der Tatbestand von neuen Verfah-
rensfehlern heraufbeschworen werden sollte.
Das würde zu Gerichtsverfahren führen. Das ist

aber nicht der Sinn der Übung, sondern wir
wollen ja die Partizipation der Bürger verbessern.
Also maßgeschneidert, flexibel, optional, so wie
es im Planungsvereinheitlichungsgesetz vorge-
sehen ist. Wir glauben, dass das Handbuch des
Verkehrsministeriums hier hilfreiche Ideen liefert,
wie man Dinge auch im Kleinen verbessern
kann, mit großer Wirkung. Und auch der BDI
setzt sich dafür ein, die Möglichkeiten des
Internets, auch der Visualisierung von Projekten
vielleicht, damit auch in Einzelfällen mal die
Faszination von Projekten – das ist ja auch nicht
ganz ausgeschlossen –, stärker zu nutzen.
Vorbehaltlich dessen, dass dort keine vertrauli-
chen und sicherheitsrelevanten Informationen
veröffentlicht werden dürfen.

Zu dem Thema Akzeptanznachweis, den die
SPD vorschlägt, da haben wir Zweifel. Wir
wüssten nicht, wie das eigentlich gelingen soll,
wer eigentlich gefragt werden soll und welche
legitimatorische Wirkung dieser Akzeptanz-
nachweis im Vorfeld in der Diskussion über das
Wie der Projekte vor Ort entfalten sollte. Wir
glauben auch nicht, dass bundesweite Plebiszite
über Netzplanung oder einzelne Projekte wirklich
zielführend wären. Bei überregional bedeut-
samen Projekten ist klar, dass hier nicht lokal
abgestimmt werden kann, sondern es tatsächlich
bundesweit oder überregional geschehen
müsste. Das wird aber dann notwendigerweise
auf einem recht hohen Abstraktionsniveau sein,
so dass der Beteiligung vor Ort – wo es dann an
der Basis wirklich darum geht: Wie gestalten wir
das Projekt? Wie ist die Trassenführung? Wie ist
der Lärmschutz? – hier eigentlich vorgegriffen
wird. Das halten wir nicht für richtig. Auch die
Idee einer Bürgerstiftung erschließt sich uns
nicht so recht. Wir sehen den Bedarf nicht und
fürchten eher, dass hier neue Strukturen ge-
schaffen würden, die auch zusätzliche Komple-
xität ins Verfahren brächten. Wir glauben, dass
es wichtig ist, die Bürgerbeteiligung zu verbes-
sern – wie gesagt – auch kontinuierlich. Die
Bürger haben ein Recht darauf, informiert zu
werden und Gehör zu finden. Zugleich ist es aus
unserer Sicht wichtig, hier auch realistische
Erwartungen zu schaffen und auch zu sagen,
was läuft justiziabel in die dafür vorgesehenen
Verfahren und was haben auch Sie, was hat der
Bundestag, politisch zu entscheiden. In diesem
Sinne arbeiten wir gemeinsam sehr gern weiter,
an einem breiteren Konsens für die Bedeutung
der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Danke!

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Dr. Möbius. Als
nächstes Frau Versteyl, Sie haben das Wort!

Prof. Dr. Andrea Versteyl (Rechtsanwältin):
Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen
und Herren. Vielen Dank! Mich beschäftigt das
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Thema seit mehr als 20 Jahren Betreuung von
Genehmigungsverfahren für Infrastrukturanla-
gen und Industrievorhaben. Aus dieser Erfah-
rung heraus kann ich nur unterstreichen, was
meine Vorredner gesagt haben. Beschleunigung
und verbesserte Bürgerbeteiligung sind kein
Widerspruch. Gut beratene Vorhabenträger
haben dies in der Vergangenheit auch getan. Wir
müssen allerdings sehen, dass – aus meiner
Sicht – bei den Infrastrukturvorhaben ein deutlich
höherer Legitimationsbedarf besteht als bei den
Industrieanlagen. Deswegen haben wir auch ein
unterschiedliches Zulassungsrecht in diesem
Bereich. Was ist die Erwartung der Bürger? Das
ist die frühzeitige Einbindung. Das ist hier schon
beim Stichwort „Alternativplanung“ genannt
worden. In der Tat, Vorhabenträger haben bis-
lang im stillen Kämmerlein die Alternativen ge-
prüft, weil sie auch aus Rechtsgründen ver-
pflichtet sind, sie darzulegen, um einen rechts-
sicheren Bescheid, der notfalls auch Grundlage
für Enteignungsmaßnahmen sein kann, darzu-
legen. Aber Sie haben sie erstmals auf den Tisch
gelegt mit dem Antrag. Hier sehe ich auch die
Möglichkeit diesen Schritt der vorgezogenen
Alternativenprüfung – die muss vor der Antrags-
einreichung stattfinden – öffentlich zu machen.
Ich sehe auch die Notwendigkeit – das Netz-
ausbaubeschleunigungsgesetz zeigt es ja – die
Bedarfsplanung auf eine gesetzliche Grundlage
zu stellen. Damit haben wir ein Thema abgear-
beitet, das wir dann nicht mehr in einzelnen
Verfahren erörtern müssen. Wir müssen aber
auch sehen, dass das Verwaltungsverfahren,
das Genehmigungsverfahren, auch einen vor-
gezogenen Rechtsschutz bedeutet. Das heißt,
wir müssen immer im Blick behalten: Wir führen
zwar einen gesellschaftlichen Dialog Aller-
sich-betroffen-Fühlender, aber wir haben solche,
die eben enteignungsrechtlich oder emissions-
seitig tatsächlich und unmittelbar betroffen sind.
Das müssen wir gewährleisten.

Ich möchte jetzt gern zu den Vorschlägen im
Einzelnen noch sagen: Auch wir sind der Über-
zeugung, dass es einer Ertüchtigung der Ge-
nehmigungsbehörden bedarf. Dass es bis dahin
notwendig ist und Erfolg versprechend, externe
Dritte einzubeziehen. Das Modell sieht ja das
Bundes-Immissionsschutzgesetz für Industrie-
anlagengenehmigungen schon lange vor. Das
wird auch praktiziert – mit Erfolg. Außerdem gibt
es eine gemeinsame Feststellung: Wenn ein
externer Dritter einen Erörterungstermin leitet,
dann ist zumindest das Gefühl der Neutralität
deutlich höher. Zu den weiteren Vorschlägen
möchte ich noch zwei Punkte nennen. Die Ein-
beziehung oder die Verbesserung der Öffent-
lichkeitsbeteiligung im Raumordnungsverfahren,
zu einem Zeitpunkt also, zu dem die Vorzugs-
variante noch nicht feststeht, das halte ich für

notwendig und möglich. Hier sieht das Raum-
ordnungsgesetz des Bundes bislang lediglich
eine Handlungsoption für die Länder vor. Davon
haben einzelne Länder Gebrauch gemacht. Aber
ein Erörterungstermin im Raumordnungsver-
fahren findet bislang nicht statt. Da sehen wir
Verbesserungsbedarf und vor allen Dingen eine
Möglichkeit der frühzeitigeren Beteiligung. Mein
letzter Punkt sind die verbindlichen Qualitäts-
standards für frühzeitige Öffentlichkeitsbeteili-
gung, die zu Recht gefordert werden. Ich glaube,
nachdem der Gesetzgeber in § 25 Abs. 3 Ver-
waltungsverfahrensgesetz diesen Spielraum
relativ weit geöffnet hat, ist es nun die wesentli-
che Aufgabe, diese Standards festzulegen, da-
mit die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
auch zum Erfolg führen kann. Beispielsweise hat
der VDI jetzt eine Initiative ergriffen, im Rahmen
einer Richtlinie für die Ingenieure, die ja nun eine
wesentliche Rolle in diesem Prozess haben,
verbindliche Standards für eine frühe Öffentlich-
keitsbeteiligung vorzulegen. Das kann natürlich
und muss auch möglicherweise auf gesetzge-
berischer Ebene geschehen. Vielen Dank!

Vorsitzender: Vielen Dank! Als nächstes Herr
de Witt, Sie haben das Wort!

Siegried de Witt (Rechtsanwalt): Herr Vorsit-
zender, meine Damen und Herren. Die Zielrich-
tung des Antrages ist übereinstimmend mit
meinen Vorrednern richtig. Wir brauchen einen
breiten Konsens für den Ausbau und auch für
den Erhalt der Infrastruktur. Der Bundesver-
kehrswegeplan mit einer breiten öffentlichen
Beteiligung, welche ja die Strategische Umwelt-
prüfung (SUP) vorschreibt, ist dazu sicherlich
eine große Chance. Ich will drei Punkte hervor-
heben: Erstens zur Beschleunigung. Dabei
müssen alle Planungsstufen in den Blick ge-
nommen werden, gerade bei den Bundesvor-
haben. Wenn der Bundesgesetzgeber verbind-
lich über die Vorhaben beispielsweise des
Bundesfernstraßenausbaues im Ausbaugesetz
entschieden hat, dann ist das Ob dieser Vorha-
ben damit durch den demokratisch legitimierten
Bundestag entschieden und kann nicht dann
noch einmal erneut Gegenstand von beispiels-
weise Abstimmungen auf lokaler oder regionaler
Ebene sein. Ich bin allerdings der Meinung, dass
eine Beschleunigung möglich ist, indem die
raumordnerischen Belange auch im Planfest-
stellungsverfahren abgeprüft werden können.
Dazu sind die Behörden befugt und fachlich in
der Lage. Wir könnten auf diese Weise – jeden-
falls für die Bundesvorhaben – das Raumord-
nungsverfahren einsparen und würden damit
eine Beschleunigung von durchweg zwei Jahren
erreichen. Es wäre ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung. Mit dem Netzausbaube-
schleunigungsgesetz ist man da mit der Bun-



Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 76. Sitzung, 13.06.2012

9

desfachplanung einen halben Schritt in die rich-
tige Richtung gegangen. Aber auch die könnte
entfallen und gleich in das Planfeststellungs-
verfahren überleiten. Zum Zweiten: Zeitliche
Vorgaben finden sich in Gesetzen, wann welche
Beschlüsse zu erledigen sind, wann welche
Erörterungstermine abzuhalten sind. Das klingt
immer sehr gut. Diese Zeitvorgaben müssen
realistisch sein und sie müssen auch sanktioniert
werden können. Das heißt, wir haben hier oft
private Vorhabenträger, die müssen auch die
Möglichkeit haben, diese Zeitvorgaben dann
durchzusetzen.

Zu dem zweiten Punkt, der im Antrag teilweise
auch auftaucht, nämlich die Frage der materiel-
len Standards. Die Akzeptanz von Vorhaben ist
auch von den materiellen Standards der Planung
abhängig. Einen Ausgleichfonds halte ich für pro-
blematisch, weil er zu Mitnahmeeffekten führt.
Allerdings sollte dem Vorhabenträger – gerade
auch den öffentlichen Vorhabenträgern – mehr
Mittel zur Verfügung stehen, um Härtefälle im
Einzelfall auszugleichen. Es sollte den Vorha-
benträgern auch möglich sein – jedenfalls ab der
Offenlage einer Planung –, auch zum Beispiel in
den Grunderwerb zu gehen. Das ist oft gerade im
ländlichen Raum sehr wichtig, um zum Beispiel
einen landwirtschaftlichen Betrieb aufzukaufen,
um dann andere Existenzgefährdungen auszu-
schließen. Dringend erforderlich – das ist eine
nicht ganz einfache, aber wichtige Anforderung –
sind die Verbesserungen der Standards. Wenn
ich insbesondere an das Naturschutzrecht den-
ke, das eine zunehmende Bedeutung hat, da ist
es erforderlich, fachliche Standards für die Er-
mittlung und Bewertung zu entwickeln. Wir sind
gespannt, was jetzt aus der Verordnung zur
Eingriffsregelung kommt. Das dauert alles sehr
lange. Das müsste schneller geschehen. Hier
bräuchten wir einheitliche fachliche Bewertungs-
kriterien.

Zur Öffentlichkeitsbeteiligung: Die frühzeitige
Öffentlichkeitsbeteiligung ist eine Chance, aber
keine Garantie für mehr Akzeptanz. Wenn jetzt
immer der Appell an die Verwaltung gerichtet ist,
dann habe ich hier zu ergänzen: Eine demokra-
tische Planungskultur ist nicht nur von den
Verwaltungen zu entwickeln, sondern ebenso
von den Bürgern. Also diesen Appell richten Sie
bitte auch an die Bürger. Ich bin der Meinung,
dass der Vorhabenträger selbst entscheiden
sollte, ob und wie er eine solche frühzeitige
Bürgerbeteiligung durchführt. Denn die Situati-
onen in den Planungsverfahren vor Ort sind so
unterschiedlich, dass einheitliche Standards da
nicht geeignet sind. Es muss den Bürgern aber
auch frühzeitig die Grenze ihrer Beteiligung
aufgezeigt werden. Es muss ihnen also gesagt
werden, dass jetzt nicht bei einer Beteiligung vor

Ort auch nochmal das Ob neu entschieden wird,
etwa bei einem Fernstraßenausbau. Und die
Frage der plebiszitären Entscheidungen: Das
wird auf Bundesebene äußerst schwierig, ich
kann mir kaum vorstellen wie es praktisch um-
zusetzen wäre. Auf lokaler Ebene, zum Beispiel
beim Bau einer Umgehungsstraße, kann ich mir
das wiederum sehr gut vorstellen. Die Erörte-
rungstermine müssen gestrafft werden. Ich
würde da anregen eine gesetzliche Ermächti-
gung durch eine Verordnung zu schaffen und
Vorgaben für Erörterungstermine zu machen.
Denn der Verhandlungsleiter steht unter solch
einem Druck, dass er selber kaum in der Lage
sein wird, einen Erörterungstermin auf wenige
Tage und Redezeiten – wie Sie, Herr Vorsitzen-
der, das gerade perfekt machen – durchsetzen
zu können. Deswegen braucht er im Rücken eine
entsprechende rechtliche Ermächtigung. Zum
Schluss: Naturschutzvereinigungen sind zu
beteiligen, daran führt kein Weg mehr vorbei. Ich
bin der Meinung, dass man sie dann auch –
möglichst frühzeitig – auffordern muss, ihre
Kenntnisse zur Verfügung zu stellen, bewehrt mit
einer entsprechenden Präklusionsregelung. Das
heißt, frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligungen mit
einer entsprechenden Aufforderung an die Ver-
einigungen. Und dann, wenn das nicht geliefert
wird, sind sie präkludiert. Das sind in Kürze
meine Hauptpunkte. Vielen Dank.

Vorsitzender: Vielen Dank! Damit hat der Kol-
lege Schnieder das Wort.

Abg. Patrick Schnieder (CDU/CSU): Ich bin
erfreut, dass nicht nur uns hier im Bund die
Parlamentarier, sondern auch bei den Sachver-
ständigen eigentlich die Erkenntnis eint, dass
eine intensivere, frühzeitige, kontinuierlichere
Bürgerbeteiligung notwendig und auch zielfüh-
rend ist. Zugleich bin ich froh, dass eigentlich
übereinstimmend festgestellt worden ist, dass
eine Ausweitung, eine Verbesserung von Bür-
gerbeteiligung und zugleich eine Straffung von
Verfahren kein Widerspruch sein muss, sondern
eigentlich Hand in Hand gehen muss. Ich glaube,
dass wir im Wesentlichen nur bei einzelnen
Punkten hier auseinanderliegen. Deshalb meine
Frage an Herrn Gerwens und Herrn Dr. Möbius,
die dazu auch deutlich Stellung genommen
haben: Was halten Sie von den starren gesetz-
lichen Pflichten, die hier aufgebürdet werden
sollen, von wesentlichen neuen Berichtspflich-
ten, von neuen Standards, mit Blick auf die
Zeitdauer von Verfahren? Oder ist es nicht
sinnvoller, das dort flexibler zu handhaben,
manches optional zu regeln, wie im Handbuch
der Bundesregierung, das eine Art Baukasten-
system vorsieht. Glauben Sie, dass es bei den
Beschleunigungsmöglichkeiten, die ja aufgezeigt
worden sind, wirklich um – sagen wir mal – fun-
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damentale Verkürzung, Straffung von Verfahren
geht, oder ob das nicht – ich übertreibe jetzt
vielleicht ein bisschen – doch um marginale Zeit-
nsparung geht? Oder kann man damit in der Tat
Verfahren komplett zusammenschmelzen?

Vorsitzender: Herr Gerwens!

Stefan Gerwens (Pro Mobilität): Herr Schnie-
der, ich glaube, dass sich das Umfeld im Ver-
gleich zu vor einigen Jahren deutlich verändert
hat. Dass der Bürger heute mit einem anderen
Selbstbewusstsein auch auf Verwaltungen zu-
geht. Dass die Verwaltungen auch anders mit
den Bürgern oder mit dem Wunsch nach mehr
Beteiligung umgehen. Deshalb glaube ich auch,
dass man nicht zwingend eine formelle Festle-
gung braucht, sondern dass dieser flexible An-
satz der gewählt worden ist, sinnvoll ist, weil
einfach das gesellschaftliche Klima sich auch so
verändert hat, dass eher der Anspruch gesehen
wird und nicht mehr die Bittstellerfunktion des
Bürgers. Dementsprechend, Herr de Witt hatte
ausgeführt, dass die Verwaltungen ja die Flexi-
bilität auch brauchen, dass die Projektgege-
benheiten immer sehr unterschiedlich sind.
Deswegen halte ich einen flexiblen Ansatz, einen
Ansatz, der Freiräume eröffnet für die Verwal-
tungen und die Vorhabenträger, für ausreichend.
Bezüglich der Kürzung und Straffung finde ich es
schon bedeutsam, dass man sich natürlich auch
– und ich hatte die Punkte vorhin, glaube ich,
kurz erwähnt – über die Zusammenlegung von
Raumordnung und Planfeststellungsverfahren
Gedanken machen will. Dass man bei der SUP in
beiden Verfahrensschritten, wenn man die Zu-
sammenlegung nicht erreicht, eine klarere Ab-
grenzung, Abschichtung vornehmen soll. Ich
finde das sind Punkte, die auf jeden Fall dazu
beitragen würden, dass man Beschleunigungen
erreicht.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gerwens! Herr
Dr. Möbius!

Dr. Ben Möbius (BDI e.V.): Ich glaube auch,
dass der legitime Wunsch der Öffentlichkeit
insbesondere vor Ort an Verfahren beteiligt zu
werden, hinreichend großen faktischen Druck
ausüben wird, dies dann auch zu tun. Sodass wir
diese Gefahr jetzt eigentlich nicht sehen, dass
man da mit Pflichten schon deshalb kommen
muss, weil es sonst nicht stattfinden würde. Wir
glauben, dass eine allzu starre standardisierte
Festlegung sogar eher kontraproduktiv wäre für
diese Beteiligung. Weil es ja gerade darum geht,
vor Ort zu schauen: Was ist das eigentlich für ein
Projekt? Wer ist da betroffen? Wer ist da inte-
ressiert? Und was sind dann geeignete Formen?
Das Vertrauen – finde ich – sollte dann auch
vorhanden sein, dass alle Beteiligten schauen,

was macht dort Sinn und was macht dort weniger
Sinn. Wir glauben nicht, dass es da das Allheil-
mittel gibt, eine Schablone, die für alles trägt,
sondern dass dieser flexible Ansatz eigentlich
erfolgversprechender und auch sachgerechter
ist. Sie haben das Handbuch erwähnt. Ich glaube
schon, dass dort eine ganze Menge sehr inte-
ressanter Ideen enthalten sind, die zum Teil ja
auch schon ins Werk gesetzt werden. Zum Teil
aber auch als best practice – neudeutsch ge-
sprochen – herhalten können. Und man sieht, es
sind häufig eher kleinere Dinge, die aber eine
sehr große Wirkung entfalten können. Die Frage:
Wie sind eigentlich die Öffnungszeiten bei der
Planauslegung? Kann man da auch am Wochen-
ende hingehen? Kann man da am Abend mal
hingehen? Kann man die Dinge kopieren? Kann
ich die mitnehmen? All solche Dinge spielen eine
wichtige Rolle, so dass wir glauben, dass dieser
differenzierte flexible Ansatz der Richtige ist.
Eine Planungsbeschleunigungswirkung, sehen
wir schon, sowohl bei den Doppelprüfungen –
Stichwort: UVP – als auch bei dem noch weiter-
gehenden Vorschlag, den wir eigentlich auch für
wegweisend halten, den Herr de Witt vorgetra-
gen hat – nämlich die Dinge zu verschmelzen,
Raumordnungsverfahren und Planfeststellungs-
verfahren. Das macht schon was aus.

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Möbius! Kol-
lege Hacker, Sie haben das Wort.

Hans-Joachim Hacker (SPD): Vielen Dank,
Herr Vorsitzender! Ich möchte mich bei Ihnen für
Ihre Stellungnahmen recht herzlich bedanken
und würde eine Frage an Herrn Prof. Groß rich-
ten wollen und eine an Herrn Heuser. Herr Prof.
Groß, in Abweichung zu der Mehrheitsmeinung
Ihrer sachverständigen Kolleginnen und Kolle-
gen haben Sie sich hinsichtlich der Zusammen-
legung von Raumordnungsverfahren und Plan-
feststellungsverfahren – natürlich immer unter
Bürgerbeteiligung, so wie wir das im Antrag
verstehen – differenziert geäußert und auf die
Eigenständigkeit des Raumordnungsverfahrens
verwiesen. Meine Frage lautet: Sehen Sie hier
nicht doch einen gewissen Handlungsrahmen,
den Sie vielleicht nochmal darstellen könnten im
Sinne einer Beschleunigung, natürlich immer
unter dem Aspekt der Bürgerbeteiligung, durch
Zusammenlegung von Elementen dieses Ver-
fahrens. Denn in der Praxis ist das ja so, dass
bestimmte Prüfungsprozesse aus beiden Ver-
fahren nacheinander dann nochmal durchgeführt
werden und im jetzigen Raumordnungsverfahren
ja eine echte Bürgerbeteiligung nicht stattfindet.
Das ist die Frage an Sie. Und an Herrn Heuser:
Wir haben mit dem Antrag ja eine Reihe von
Vorstellungen vorgelegt: Alternativplanung
schon im Vorfeld, Doppelungen vermeiden,
Erweiterung der Spielräume zur Festsetzung von



Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 76. Sitzung, 13.06.2012

11

Ausgleichsmaßnahmen, Ersatzbeschaffung bei
Enteignung und Ausweitung des Klagerechts der
Verbände. Die Frage konkret lautet: Wie be-
werten Sie diese Vorstellung im Vergleich zu
dem von der Bundesregierung vorgelegten Ge-
setzentwurf zur Verbesserung der Öffentlich-
keitsbeteiligung?

Vorsitzender: Vielen Dank, Kollege Hacker!
Herr Groß, bitte beginnen Sie.

Prof. Dr. Thomas Groß (Universität Osna-
brück): Ich bin in der Tat der Meinung, dass man
auf eine Zwischenstufe zwischen einer Netz-
planung auf Bundesebene und der konkreten
Projektgenehmigung im Planfeststellungsver-
fahren nicht verzichten kann, jedenfalls nicht
generell. Insbesondere nicht bei größeren Infra-
strukturmaßnahmen, weil die ja auch eine aus-
gesprochen weitreichende Raumwirksamkeit
haben und die Raumverträglichkeitsprüfung,
also die Frage, wie ein Vorhaben mit anderen
Raumnutzungen konkurriert und was deswegen
die beste räumliche Dislozierung etwa einer
Autobahn oder eines Flughafens oder auch einer
Stromtrasse ist, das ist ein so wichtiger Punkt,
dass man den nicht auf das Planfeststellungs-
verfahren verschieben kann. Denn dort – außer
man würde die vorgezogene, frühzeitige Bür-
gerbeteiligung sehr stark ausbauen – ist man ja
schon auf die Standortwahl des Vorhabenträgers
festgelegt. Also eine Zwischenstufe, wo diese
Frage verschiedener Raumnutzung und der
besten Positionierung eines Großvorhabens im
Raum separat geprüft wird, das halte ich für
dringend notwendig. Man kann eine gewisse
Vereinbarung dadurch herbeiführen – das ist
auch verschiedentlich schon gefordert worden –,
indem man das Raumordnungsverfahren und
das Linienbestimmungsverfahren, was gerade
für Autobahnen ja vorgesehen ist, zusammenlegt
und indem man ihm eine weitgehende Bin-
dungswirkung dann auch für die Planfeststellung
einräumt. Dann aber in der Tat auf der anderen
Seite auf dieser mittleren Ebene eine substanti-
elle Öffentlichkeitsbeteiligung einbaut.

Tilmann Heuser (BUND e.V.): Sehr geehrter
Herr Hacker, meine Damen und Herren. Der
Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht ja
eigentlich nur vor: Wir machen etwas mehr
frühzeitige Beteiligung, ändern aber an den
Randbedingungen nichts. Das heißt, Bürger wer-
den früher eingebunden, aber mit ihren Argu-
menten werden sie gegen die Wand laufen,
solange sich nicht grundlegend in der Verkehrs-
planung etwas ändert. Weil natürlich genau die
zentralen Argumente, die eingebracht werden,
also was zum Beispiel Alternativen betrifft. Ich
habe es vorhin genannt, nehmen Sie die A 39
und die Frage einer leistungsfähigen Bundes-

fernstraße! So was war früher mal bei der Pla-
nung der Schwarzwald-Autobahn möglich in den
80er Jahren, da hat man genau so ein Verfahren
gemacht. Ist aber heute nicht möglich, außer Sie
als Bundestag beschließen das. Das heißt, wenn
wir diese Alternativen im Verfahren mit berück-
sichtigen wollen, müssen diese Fragen eben
auch mit geklärt werden. Wenn Sie den Bürgern
sagen: Du darfst jetzt aber nur über die Höhe der
Lärmschutzwände und ob die Trasse ein biss-
chen weiter östlich oder westlich verläuft, mit-
diskutieren: Dann sind die hochfrustriert. Die
wollen mit über das Verkehrskonzept in ihrer
Region diskutieren und deshalb geht der Ansatz
der SPD da schon deutlich weiter, indem man
nämlich sagt: Wir bohren eigentlich mal die
Planung auch insgesamt auf.

Das was fehlt, ist wirklich die Konsequenz zu
fragen: Wie gestalten wir tatsächlich Verkehrs-
planung neu? Das ist einer der zentralen Punkte.
Herr de Witt hat es vorhin angesprochen, mit
dem Bundesverkehrswegeplan und den Fern-
straßenausbaugesetz und dem Schienenwe-
geausbaugesetz haben wir derzeit die Ob-Ent-
scheidung. Das heißt der Deutsche Bundestag
entscheidet gleichzeitig darüber, ob 1.500 Fern-
straßenbauprojekte, so wie sie jetzt von der
Grundkonzeption vorhanden sind, sinnvoll sind
oder nicht. Sie wissen, wie detailliert Sie da
bestimmte Projekte diskutieren können. Sei es
Y-Trasse, die A 39 oder auch bestimmte Orts-
umgehungen. Zentraler Ansatz wäre jetzt hier zu
sagen: „Jawohl, wir als Deutscher Bundestag
sagen. Für uns als Bund ist es fernverkehrsre-
levant, dass wir die Verbindung zwischen
Hamburg und Wolfsburg verbessern. Und jetzt
bitten wir Euch Länder, legt mal da bitte eine
Planung vor, wie wir das erreichen, um die
Fernverkehrsbeziehung zu verbessern, gege-
benenfalls auch unter Berücksichtigung der
Schiene! Und wenn Ihr das vorgelegt habt, dann
entscheiden wir gegebenenfalls, was für eine
Lösung wir realisieren.“ Wobei eben auch vorher
mit geprüft wird, zum Beispiel der Ausbau der
vorhandenen Bundesfernstraßen, was ja ange-
sichts der Verkehrsbelastung sinnvoll wäre. Das
heißt, Sie als Parlament übernehmen im Endef-
fekt viel mehr Mitverantwortung und Mitgestal-
tung, weil Planung als Erkenntnisprozess be-
griffen wird. Und Sie sagen: „Liebe Verwaltung,
plane mal für uns, lege uns vor, was du im Bür-
gerdialog mit herausgefunden hast, auch an
Ideen und dann entscheiden wir darüber als
gewählte Parlamentarier, wie wir weiter vorge-
hen!“ Und so kann man dann auch Planung
tatsächlich sinnvoll abschichten, Raumord-
nungsverfahren braucht man bei komplexeren
Verfahren, bei Ausbauprojekten ist halt die
Frage, ob sich da gegebenenfalls direkt eine
Planfeststellung anschließt. Das könnte auch
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zum Beispiel der Deutsche Bundestag mit einem
Planungsauftrag tun, der konkret gefasst wird
und der aber nicht sagt: „Wir bauen hier eine
Autobahn, vierstreifig.“ Sondern: „Ihr habt die
Planungsaufträge zu erfüllen.“ Das wäre sozu-
sagen das, was der Deutsche Bundestag dann
entscheiden kann und dann auch regelmäßig –
sprich alle fünf Jahre – überprüfen kann, wie die
Umsetzung aussieht.

Vorsitzender: Vielen Dank! Kollege Luksic!

Abg. Oliver Luksic (FDP): Vielen Dank Herr
Vorsitzender, herzlichen Dank an die Experten!
Das ist in der Tat ein Thema, das nicht nur uns
hier im Ausschuss, sondern auch die Kollegen im
Bereich Wirtschaft, Umwelt, Innen natürlich im
Moment massiv bewegt, weil wir schon den
Eindruck haben, dass die Akzeptanz nicht nur
großer Projekte, aber vor allem auch großer
Infrastrukturprojekte im Bereich Verkehr oder
Energie in letzter Zeit kritisch sind und wir uns
natürlich angesichts knapper öffentlicher Kassen
auf allen Ebenen auch über das Thema
Schneller und effizienter Bauen unterhalten
müssen. Deswegen hat die FDP hier auch in der
letzten Wahlperiode einen Gesetzentwurf vorge-
legt und auch ein umfangreiches Positionspapier
beschlossen. Ich will es jetzt nicht wiederholen,
aber einige Punkte, die eben angesprochen
worden sind, sind auch bei uns, in unserem
Papieren drin. Sei es die Stärkung der lokalen
Ebene, Bürgerentscheide, Bringschuld von Be-
hörden statt Holschuld, das Thema Transparenz
im Internet, was Sie angesprochen haben, dass
frühzeitig Alternativen entwickelt werden und
natürlich, was auch Herr Gerwens und Herr
Möbius angesprochen haben, keine Doppelun-
gen von der UVP in Raumordnungs- und Plan-
feststellungsverfahren, das wäre unserer Mei-
nung nach auch ein wichtiger Punkt.

Ich würde gern eine Frage an zwei Experten
stellen, an Frau Professor Versteyl und Herrn
Möbius. Kernfrage, die wir uns natürlich immer
stellen müssen: Wer stimmt denn am Schluss
über was ab? Weil in der Regel leider mehrere
Gebietskörperschaften betroffen sind. Sei es
beim Thema Bau von Flughäfen, beim Thema
Nachtflugverbot, sei es beim Thema Energie-
netze – Stichwort: Wind von Norden nach Süden
bringen –, wo die Betroffenheit natürlich lokal
oder regional groß ist. Es geht hier allerdings
dann doch meistens um bundespolitisch wichtige
Vorhaben mit immensen wirtschaftlichen Aus-
wirkungen und wir hier ein bisschen vor dem St.
Florians-Dilemma stehen. Deswegen nochmal:
Wo sehen Sie Lösungsansätze? Da wäre ich
sehr dankbar für Ihre Ausführungen.

Vorsitzender: Frau Versteyl, Sie haben das
Wort.

Prof. Dr. Andrea Versteyl (Rechtsanwältin):
Einen wichtigen Lösungsansatz haben wir hier
schon diskutiert und das ist in dem Dilemma, das
Sie aufgezeigt haben, glaube ich, die Hoch-
zonung von Entscheidungen, insbesondere im
Bereich der Bedarfsplanung. Damit entlasten wir
die unteren Ebenen, beispielsweise die Kom-
munen, ganz deutlich. Das halte ich für einen
Ansatz, über den wir schon vor 20 Jahren disku-
tiert haben, aber den man unbedingt im Bereich
der Bedarfsplanung für Infrastruktur weiterver-
folgen sollte.

Dr. Ben Möbius (BDI e.V.): Also ich glaube,
man muss das abschichten: Bei lokal bedeut-
samen Projekten können wir uns auch vorstellen,
dass man prüft, inwieweit dort Plebiszite tat-
sächlich sinnvoll sind. Wird eine Brücke gebaut?
Ja, nein? Wie ist das mit Umgehungsstraßen?
Bei allen Projekten, die regionale oder überre-
gionale Bedeutung haben, trifft genau das zu,
was Sie geschildert haben, nämlich, dass man
gar nicht weiß, wer sollte dort eigentlich legitimer
Weise darüber abstimmen? Beispiel Elbvertie-
fung: Da kann man jetzt die Anrainer in Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen fragen, die das
wahrscheinlich auch unterschiedlich jeweils be-
funden hätten. Eigentlich muss man auch die
Hamburger fragen, im Grunde auch die Mün-
chener und Stuttgarter und eigentlich auch die
Prager, weil auch die alle auf den Hamburger
Hafen mit angewiesen sind. Also die Frage
scheint uns unbeantwortbar zu sein, deswegen
glauben wir auch nicht daran, dass hier wirklich
legitimatorische Wirkung erzielt werden kann.
Zumal es häufig ja nicht holzschnittartig um das
„ja oder nein“ geht, sondern eben sehr wohl
darum, wie wird ein Projekt eigentlich gestaltet.
Das sind entscheidende Fragen und fundamen-
tal wichtige Fragen. Insofern glauben wir schon:
Das politische Mandat für so etwas wie Netz-
planung, Verkehrsinfrastrukturnetz, Energienetz
muss schon in allererster Linie bei den politi-
schen Repräsentanten liegen und die Feinpla-
nung, über das „Wie“, über die Trassenführung,
ähnliche Dinge, was die Verkehrsprojekte anbe-
trifft, liegt dann sehr stark auch vor Ort. Da tut
man gut daran, auch Ideen der Bürger vor Ort
aufzugreifen. Es ist ja nun alles andere als
ausgeschlossen, dass die Anwohner auch Ver-
besserungsvorschläge haben, die sinnvoll sind.
Aber eine holzschnittartige Abstimmung per
Volksentscheid ist in aller Regel nicht der Weg,
den wir empfehlen würden.

Vorsitzender: Vielen Dank! Als nächstes Kolle-
gin Leidig.
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Abg. Sabine Leidig (DIE LINKE.): Ich möchte
zunächst einmal sagen, dass wir ja sehr wohl
eine sehr große Übereinstimmung haben – ich
glaube sogar fraktionsübergreifend –, dass mehr
Bürgerbeteiligung bei Infrastruktur- und Ver-
kehrsprojekten nötig und sinnvoll ist. Ich möchte
aber auch nicht verhehlen, dass es dann schon
deutliche Unterschiede gibt. Insbesondere was
Herr Prof. Groß gerade zum Anfang in den Raum
gestellt hat, ist schon sehr bedeutsam. Dass es
eben ein Unterschied ist, ob es darum geht, die
Akzeptanz der Bürgerinnen und Bürger für be-
reits sozusagen vorgesehene Maßnahmen zu
verbessern oder ob es darum geht, tatsächlich in
einem partizipativen Prozess die möglichst beste
Lösung zu finden. Ich möchte da nur drauf hin-
weisen, dass es in der Schweiz hervorragende
Beispiele dafür gibt, wie die frühzeitige, generelle
und auch plebiszitäre Befragung der Bürgerin-
nen und Bürger dann zu Ergebnissen führt. Also
die Alpeninitiative hat eben durchgesetzt, dass
es einen Bahnausbau in der Schweiz gibt, um
den dieses Land inzwischen weltweit beneidet
wird und damit der LKW-Transfer massiv ein-
geschränkt wird. Das ist eine sehr, sehr grund-
legende Entscheidung, die sozusagen auf
Wunsch der Mehrheit der Bürgerinnen und
Bürger gefallen ist. Und ich glaube, dass da auch
noch mal eine zentrale Frage liegt, nämlich, dass
tatsächlich über das „Ob“ einer Maßnahme „Ja
oder Nein“ entschieden werden kann, nicht nur
über das „Wie“, das hatten Sie, glaube ich, ge-
rade schon gesagt, Herr Dr. Möbius. Ich glaube,
dass es aber auch darum geht, welche Ziele
eigentlich mit Verkehrsmaßnahmen verfolgt
werden und darüber hat Herr Kiepe vorhin ge-
sprochen, dass es eben natürlich noch andere
Ziele gibt, als möglichst effizient und schnell zu
bauen. Sondern dass beispielsweise auch das
Ziel des Klimaschutzes ein relevantes sein kann
für die ganze Frage der Infrastrukturplanung, die
ja Jahrzehnte in die Zukunft hineinreicht und
auch die Frage der Mobilität von eingeschränk-
ten Personen oder demografische Entwicklun-
gen und so weiter. Also von daher glaube ich,
dass der Bundesverkehrswegeplan ein zentrales
Thema ist, weil dort eben genau auch die Ziel-
richtungen festgelegt werden.

Ich möchte jetzt eine Frage an Herrn Dr. Groß
und an Herrn Heuser stellen, nämlich die Frage:
Welche Weichenstellungen bei der neuen Bun-
desverkehrswegeplanung zentral sind, damit
Bürgerinnen und Bürger nicht nur über das „Ob“
einer Maßnahme, sondern auch über die Ziel-
setzungen und über die Mittel entscheiden
können? Also das bedeutet, erstens diese ver-
kehrsträgerübergreifende Betrachtung, das ist
ein ganz wichtiger Punkt. Es bezieht sich aber
beispielsweise auch auf die Verkehrsprognosen,
die der Bundesverkehrswegeplanung zugrunde

liegen und die derzeit im Grunde ein „Weiter so!“
der Verkehrsentwicklung prognostizieren. Wenn
man andere Ziele setzen würde, käme man zu
anderen Ausbaumaßnahmen. Wenn man bei-
spielsweise sagen würde, bestimmte Verkehrs-
arten müssen eben reduziert werden. Wie kann
da frühzeitige Bürgerbeteiligung konkret gedacht
werden?

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Groß!

Prof. Dr. Thomas Groß (Universität Osna-
brück): Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt,
dass der Bundesverkehrswegeplan eine ganz
zentrale Bedeutung hat und auch das Verfahren
zu seiner Aufstellung deutlich besser geregelt
werden muss und jedenfalls in den Grundzügen
auch gesetzlich geregelt werden sollte. In die-
sem Rahmen müsste man dann die Grund-
kriterien für die Kosten-Nutzen-Berechnung und
darin einbegriffen auch für die damit verbundene
Umweltverträglichkeitsprüfung einschließlich
einer Klimaverträglichkeitsprüfung einbringen.
Dazu gehört dann eben auch die verkehrsträ-
gerübergreifende Alternativenprüfung. Das wäre
ein ganz zentrales Element. Wenn man die
Entwicklung, dass der Ausstoß der Treibhaus-
gase im Verkehrswesen als einzigem Sektor in
der Bundesrepublik Deutschland weiter steigt
wenn man das ändern will – und das müssen wir
ändern, wenn wir die Klimaschutzziele der
Bundesregierung und der EU erreichen wollen –
dann muss das auch Auswirkungen auf den
Modal-Split im Verkehrswesen haben und zwar
schon im nächsten Bundesverkehrswegeplan
und nicht irgendwann in der weiten Zukunft. Also
diese Kriterien müssen meiner Meinung nach in
einem Gesetz niedergelegt werden.

Und auf diese Kriterien bezogen, kann dann
auch eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung ein-
gebaut werden in das Verfahren. Eine direkt-
demokratische Entscheidung über ein Ergebnis
eines solchen Verfahrens kann ich mir dagegen,
das habe ich auch in der schriftlichen Ausarbei-
tung kurz niedergelegt, eher nicht vorstellen.
Gerade weil eine solche Netzplanung ein aus-
gesprochen kompliziertes Vorhaben ist, wo eine
Vielzahl von Einzelprojekten geprüft und gegen-
einander abgewogen werden müssen, während
man sich in einer Volksabstimmung immer auf
einzelne, besonders markante Projekte stürzen
würde. Deswegen wäre mein Vorschlag, plebis-
zitäre Elemente nicht bei der Gesamtplanung
anzusetzen, sondern – und das entspricht auch
dem Vorbild der Schweiz –, bei der einzelnen
Entscheidung öffentlicher Haushaltsmittel für ein
konkretes Projekt. Auch in der Schweiz ist nie
über ein Verkehrsplan insgesamt abgestimmt
worden, sondern über einzelne Projekte der
Alpenquerung oder auch auf kantonaler Ebene
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über kleinere Projekte. Und der Ansatzpunkt ist
nicht die Planung, nicht die Frage, welcher Ei-
gentümer dann irgendwann mal enteignet wird
oder ob eine Straße zwei- oder vierspurig wird,
sondern die Frage, welches Projekt ist uns so
wichtig, dass wir einen erheblichen Teil der
Steuergelder, die von den Bürgerinnen und
Bürgern gezahlt werden, dafür einsetzen. Das ist
meiner Meinung nach der richtige Ansatzpunkt.

Solange der Hauptteil der Verkehrsinfrastruktur
auf Bundeseben über den Bundeshaushalt fließt,
wäre die logische Konsequenz zu sagen, dann
müssten auch solche projektbezogenen Ent-
scheidungen auf Bundesebene stattfinden. Da
kommt natürlich sofort die Frage: Ja, was ist
dann die Legitimation der Bürgerinnen und
Bürger? Die Legitimation der Bürgerinnen und
Bürger in der Bundesrepublik insgesamt ist
genau dieselbe wie die Legitimation der Mit-
glieder des Bundestages. Denn im Bundestag
entscheidet auch der Abgeordnete aus Südba-
den im Augenblick darüber, ob eine Ortsumge-
hung in Mecklenburg-Vorpommern ausgebaut
wird, obwohl er örtlich damit gar nichts zu tun hat.
Also das wäre eigentlich kein Problem. Die ört-
liche Betroffenheit richtet sich danach, von wel-
cher Ebene die Finanzierung zur Verfügung
gestellt wird. Konsequenz müsste dann eher
sein, Ortsumgehungen generell aus den Be-
darfsplänen herauszunehmen, weil sie da nicht
richtig angeordnet sind. Die Planung, die Netz-
planung ist etwas, wo die Bürger sich über
Verbände und über Einzelstellungnahmen ein-
bringen können. Die Entscheidung sollte aber in
dem Fall bei einer indirekt legitimierten Stelle,
also entweder Bundesregierung oder Bundestag
liegen.

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Heuser!

Tilmann Heuser (BUND e.V.): Vielen Dank für
die Frage. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich
glaube nicht, dass der Bundesverkehrswege-
plan, so wie wir derzeit planen, wie derzeit
überlegt wird, weiter zu planen, dass das funk-
tionieren wird. Sie kennen allesamt die Haus-
haltszahlen, Sie wissen genau, wie viele Projekte
planfestgestellt sind oder in der Planfeststellung
sind und nicht mal ansatzweise finanziert werden
können. Sie wissen, dass der alte Bundesver-
kehrswegeplan – obwohl der damalige Bundes-
verkehrsminister Franz Müntefering gesagt hat-
te: Wir wollen keine Wunschliste! Es ist genau zu
einer solchen Wunschliste gekommen. Und
wenn man wirklich nicht mal eine ökologische,
sondern nur eine rein ehrliche Bundesverkehrs-
wegeplanung machen würde, würde es konkret
bedeuten, dass wir gnadenlos Projekte streichen
müssten. Sie wissen auch genau, wie groß die
Begeisterung wäre. Und deshalb ist es genau die

Frage, ob wir uns das nochmal antun, so einen
Bundesverkehrswegeplan zu planen, wie wir es
bisher gemacht haben, wo man am Ende dann
über 1.500 Projekte abstimmt und nicht mal
weiß, was wir eigentlich abgestimmt haben. Und
dann gehen die Projekte vor Ort und werden da
irgendwie weiter voran geplant. Und dann heißt
es immer vor Ort: „Ja, der Bundestag hat ent-
schieden, deshalb müssen wir jetzt hier Auto-
bahnen planen und können keine eventuell
sinnvollere, einfachere Lösung finden.“

Wichtig ist, es geht nicht nur um Stärkung der
Bürgerbeteiligung, wir brauchen auch eine Re-
form der Verkehrsplanung. Das heißt für den
Bundesverkehrswegeplan, dass es auch Spaß
machen wird zu diskutieren. Wir müssen darüber
diskutieren: Was sind die Bundesverkehrsnetze?
Wo findet der Fernverkehr statt? In welchen
Korridoren? Wie gehen wir mit diesen Korridoren
um? Welche Planungsaufträge geben wir dann
zum Aufbau von Schienen, gegebenenfalls zum
Aufbau von Straßen oder auch von Wasser-
straßen? Wir konzentrieren uns, machen nicht
mehr diese ganze Vielzahl von Einzelprojekten.
Das heißt, wir, beziehungsweise der Deutsche
Bundestag, Sie sagen: „Wir wollen hier eine ganz
klare Netzstrategie haben!“ Auf der anderen
Seite müssen wir uns auch überlegen – weil wir
halt einfach Überlastungen haben, den Bundes-
verkehrswegeplan mit den ganzen Ortsumge-
hungen, die eben nur eine regionale Bedeutung
haben – wie wir damit umgehen? Und da haben
wir den Ansatz eigentlich zu sagen, die müssen
wir vor Ort aus einer integrierten Verkehrspla-
nung raus entwickeln. Und wir müssen das auch
in den Kontext stellen. Denn jeder Bürgermeister
– ich habe es vorhin am Beispiel Berlin mit der
A 100 genannt – sagt: „Ich will die Bundesstraße,
die wird aus dem Straßenbauetat des Bundes
bezahlt. Ich will eine Straßenbahn, die kriege ich
aus GVFG-Mitteln, aber nicht mehr lange. Ich will
Regionalisierungsmittel, ich will Gemeinschafts-
mittel regionale Wirtschaftsstruktur, ich will
EFRE-Mittel, ich will sonstige Mittel.“ Daran
orientiert sich kommunale Verkehrsplanung.
Aber nicht daran, was kurzfristig tatsächlich vor
Ort realisierbar ist und wie wir wirklich Ver-
kehrsinfrastruktur vor Ort im regionalen Kontext
entwickeln könnten. Und das heißt dann eben
auch zwingend, dass wir diese lokalen Ver-
kehrskonzepte vor Ort entwickeln können. Der
Bund muss dann eben entscheiden, dann muss
er wirklich überlegen, nicht nur jetzt separat über
den Straßenbauetat, Schienenetat für regionale
Infrastruktur, GVFG, sondern wie kann man
wirklich gezielt über die gesamte Bandbreite die
integrierten Verkehrsplanung vor Ort umsetzen
und nicht dieses permanente Windhundrennen
machen, was letztendlich dazu führt, dass Leu-
ten 30 Jahre lang eine Ortumgehung verspro-
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chen wird. Die scheitert nicht an den Umweltver-
bänden, nicht an den Bürgern, die scheitert an
der Verwaltung, die keine Kapazitäten hat, die
scheitert daran, dass es kein Geld gibt und
gleichzeitig passiert vor Ort nichts. Die Leute
werden in der Ortsdurchfahrt belastet, wo man
einfache Maßnahmen machen könnte, um diese
Leute tatsächlich zu entlasten. Das ist derzeit
das, was wir uns als Verkehrsplanung tatsächlich
leisten. Das heißt also, wir machen nichts, was
wirklich mal eine strategische Entwicklung, auch
eine ehrliche Entwicklung der Verkehrsinfra-
struktur bedeuten würde. Sie sehen, Bundesver-
kehrswegeplanung ist mein Lieblingsthema. …

Vorsitzender: Vielen Dank! Als nächstes Kolle-
gin Wagner.

Abg. Daniela Wagner (BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN): Ich möchte Herrn Prof. Groß zwei
Fragen stellen. Zum Einen gehen ja die Mei-
nungen, zu welchem Zeitpunkt im Raumord-
nungsverfahren und im Planfeststellungsver-
fahren eine frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
stattfinden soll, auseinander. Das Planverein-
heitlichungsgesetz sieht eine Öffentlichkeitsbe-
teiligung vor dem Beginn des Planfeststellungs-
verfahrens vor. Worin sehen Sie die Vor- und
Nachteile dieser Beteiligung und wie bewerten
Sie die Möglichkeit, die Öffentlichkeit im Rahmen
der ohnehin stattfindenden Antragskonferenz
beziehungsweise des Scoping-Termins einzu-
binden? Und die andere Frage: Nach dem heu-
tigen Planungsrecht haben Bürgerinnen und
Bürger wie auch NGOs erst am Ende einer
langen Planungskaskade die Möglichkeit sich
einzumischen beziehungsweise Rechtsmittel
einzulegen. Halten Sie es für möglich und sinn-
voll, bereits vor den Planfeststellungsverfahren
den Bürgerinnen und Bürgern sowie Umwelt-
und Naturschutzvereinigungen Rechtsmittel an
die Hand zu geben?

Vorsitzender: Vielen Dank! Das waren zwei
Fragen an Herrn Groß. Sie haben dadurch als
jetzt alleinig Antwortender natürlich etwas mehr
Zeit.

Prof. Dr. Thomas Groß (Universität Osna-
brück): Vielen Dank! Ich halte eine frühzeitige
Bürgerbeteiligung vor dem Planfeststellungsver-
fahren auch für zwingend notwendig, obwohl ich
mich auch für eine Erweiterung der Öffentlich-
keitsbeteiligung auf den vorgelagerten Pla-
nungsstufen ausgesprochen habe. Aber ich
glaube, es bleibt trotzdem noch so viel Diskus-
sions- und Vorklärungsbedarf, dass man das
nicht alles im Rahmen der formellen, verfahrens-
integrierten Öffentlichkeitsbeteiligung, im Aus-
legungsverfahren abarbeiten kann. Man könnte
aber in der Tat, damit es jetzt nicht zu einer

Vielzahl von Terminen kommt, das möglicher-
weise zeitlich mit der Antragskonferenz und dem
Scoping innerhalb der UVP irgendwie kombi-
nieren. Wenn allerdings gerade auch die konflikt-
verringernde Wirkung, sage ich mal vorsichtig,
einer solchen früh stattfindenden Öffentlich-
keitsbeteiligung funktionieren soll, müsste man
darüber nachdenken, wer sie durchführt. Also die
Vorstellung, dass der Vorhabenträger sie feder-
führend durchführt, halte ich für nicht zielführend,
weil der ganz klar interessengeleitet ist, nämlich
sein Vorhaben durchzusetzen. Eine Alternative
wäre die Behörde, die später die Anhörung oder
auch die Planfeststellung durchführt, zu nehmen.
Die ist aber durch die verschiedenen Erfahrun-
gen in letzter Zeit auch häufig im Verdacht, dass
sie nicht – vorsichtig gesagt – vollständig neutral
gegenüber einem Großvorhaben gegenüber
steht. Deswegen wäre mein Vorschlag eine
solche frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
einer neutralen Stelle zu übertragen. Also es gibt
jetzt schon solche Moderatoren, die sowas
übernehmen. Man könnte das institutionalisie-
ren, da gibt es Beispiele etwa in Frankreich, eine
unabhängige Kommission, die solche frühzeiti-
gen Bürgerbeteiligungen durchführt.

Zum Thema Rechtsmittel habe ich schon darauf
hingewiesen, dass ich die Beteiligung, insbe-
sondere der Umweltvereinigungen, auf der
Ebene der Netzplanung, auf der Ebene der
Raumordnung und der Linienbestimmung und
auch auf der Ebene der Planfeststellung für
außerordentlich wichtig halte und das sollte man
auch bei der Frage, wer dann eine Kontrollmög-
lichkeit hat, ausbauen. Ich halte sowohl für den
Bundesverkehrswegeplan wie auch für das
Ergebnis eines Raumordnungsverfahrens eine
Verbandsklage, sprich eine Erweiterung des
Umweltrechtsbehelfs auf diese Zwischenschritte
im Planungsverfahren, für sinnvoll, gerade wenn
man aufgrund der EU-rechtlichen Vorgaben und
des Aarhus-Abkommens die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung – sei es die strategische, sei es
die projektbezogene Umweltverträglichkeitsprü-
fung – jetzt noch sehr viel ernster nehmen muss
und nach dem Urteil des EUGH auch die Ein-
schränkungen wegfallen müssen, die bisher für
die Klagebefugnis vorgesehen waren. Da wahr-
scheinlich aufgrund der Vorlage des Bundes-
verwaltungsgerichts auch nicht nur das „Ob“,
sondern auch das „Wie“ der Umweltverträglich-
keitsprüfung gerichtlich überprüfbar sein muss,
halte ich es für sinnvoll, das schon für jede Pla-
nungsstufe durch eine Verbandsklage rechts-
mittelfähig zu machen. Wahrscheinlich nicht
durch eine Bürgerklage, aber jedenfalls durch
eine Verbandsklage, die sich dann insbesondere
auf die Korrektheit des Verfahrens beziehen und
dann, falls schwere Fehler passiert sind, auch
die weiteren Planungsverfahren entlasten wür-
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de. Denn wenn man das schon für den Bundes-
verkehrswegeplan feststellt, dann kann man sich
die weiteren Planungsschritte insoweit sparen.
Dankeschön.

Vorsitzender: Vielen Dank. Beim Thema Pla-
nungsvereinheitlichungsgesetz ist die Bundes-
regierung angesprochen worden. Herr Staats-
sekretär Scheuer hat sich zu Wort gemeldet und
kann jetzt kurz etwas dazu sagen.

PSts Dr. Andreas Scheuer (BMVBS): Herr
Vorsitzender, verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen. Fakt ist, dass wir natürlich eine gewisse
Ausrichtung zu mehr Bürgerbeteiligung wollen.
Das beweist auch das Handbuch, das wir zur
Verbesserung der Bürgerbeteiligung vorgelegt
haben. Im Übrigen haben die Raumordnungs-
minister der Länder zusammen mit der Bundes-
regierung einstimmig die frühzeitige Einbindung
der Bürger in Planungsvorhaben beschlossen.
Das war vor ungefähr vier, fünf Monaten – keiner
hat davon Kenntnis genommen, aber die Kon-
ferenz hat getagt und diesen Beschluss herbei-
geführt. Ich möchte bei dieser Diskussion davor
warnen, eine Stimmung zu erzeugen, als hätte
es noch nie Bürgerbeteiligung gegeben. In den
Verfahren ist Bürgerbeteiligung vorgesehen.
Herr Heuser, es hat mich sehr gefreut, dass Sie
gesagt haben: „Wir möchten Bürgerinnen und
Bürger von Abgas und Lärm entlasten, und wenn
eine Ortsumfahrung sinnvoll ist, dann geben wir
gerne grünes Licht.“ Ich kenne ein paar Orts-
umfahrungen, gegen die der BUND klagt. Ich
melde Ihnen die Liste, dann können Sie die
Bürgerinnen und Bürger gerne sehr schnell von
Lärm und Abgas entlasten. Wenn für eine ganz
normale Ortsumfahrung für 20 Millionen Euro
mittlerweile schon 1149 Seiten Planungen er-
forderlich sind, dazu Begutachtungen und so
weiter bis hin zu Fledermausnetzen über die
Straßen hinweg, die von März bis Oktober auf-
gezogen und dann im Winter wegen des
Schneedrucks wieder abgebaut werden müssen,
wenn ich all das schon jetzt bei den hohen öko-
logischen Standards leisten muss…

Ich habe unlängst ein Teilstück der A 6 freige-
geben, südlich von Nürnberg. Das ist ja kein
dünn besiedeltes Gebiet, sondern eine Metropol-
region, die vor allem eine Ost-West-Magistrale
für den Güterverkehr darstellt. Wenn ich für 100
Millionen Euro ein Teilstück für ein paar Kilo-
meter freigebe, dann sind 20 Prozent davon
Lärmschutz und 20 Prozent ökologische Aus-
gleichsflächen. Das ist auch vollkommen in
Ordnung. Nur diskutieren wir hier nicht nur über
Planungsbeteiligung und Bürgerbeteiligung,
sondern auch über Planungsbeschleunigung.
Ich teile die Auffassung der beiden Rechtsan-
wälte, dass Bürgerbeteiligung nicht zu Verzö-

gerungen führen muss, sondern dass die Bürger
oftmals intelligentere und lösungsorientiertere
Ansätze verfolgen als mancher, der in diesem
Bereich seit Jahren sein Geld verdient. Wenn ich
mir allerdings manche Planungshistorie an-
schaue, wenn ich sehe, dass wir zur Umsetzung
von Autobahnen 30 Jahre brauchen, weil durch
alle Instanzen vor Gericht gestritten wird – was
rechtsstaatlich völlig in Ordnung ist –, dann führt
das dazu, dass sich die Standards erhöhen, die
Kosten erhöhen, und die Umsetzung von Groß-
projekten über Jahre hin blockiert wird. Frau
Kollegin Leidig, wir leben in einer repräsentativen
Demokratie. Wenn Sie jeden einbeziehen wollen
in jede Ortsumfahrung… Herr Dr. Groß hat Gott
sei Dank darauf hingewiesen, dass er dafür ist,
nicht über den gesamten Netzplan diskutieren zu
lassen, sondern nur über Einzelprojekte. Wenn
Sie die komplette Bürgerbeteiligung für einen
Bundesverkehrswegeplan machen wollen – was
wir ohnehin im Internet machen mit Anhö-
rungsverfahren, mit Verbänden und so weiter –,
dann wünsche ich viel Spaß bei der lösungs-
orientierten Umsetzung eines Bundesverkehrs-
wegeplans. Ich kann Ihnen 3.580 Anliegen
nennen, die jeder zu jeder Ortsumfahrung hat.
Ein bisschen zielorientiert müssen wir schon
argumentieren. Schlussbemerkung, Herr Vor-
sitzender: „Die Verwaltung ackert vor sich hin“,
hat Herr Heuser gesagt. Ich bestreite das ve-
hement, weil es ein völlig transparentes, ge-
wohntes, aber auch offensives und vor allem die
Bürger beteiligendes Verfahren in der Verwal-
tung gibt. Ich gebe gerne diesen Satz, den Sie
geäußert haben, an meine Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter weiter und an die Mitarbeiter in den
Auftragsverwaltungen der Bundesländer, egal
welche Couleur die Landesregierung hat. Das ist
eine Diskriminierung der vielen Planer, die sich
bemühen, Bürgerinnen und Bürger in konkrete
Planungen einzubeziehen.

Vorsitzender: Als nächstes hat der Kollege
Schnieder das Wort.

Abg. Patrick Schnieder (CDU/CSU): Wir reden
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung, die wir
verstärken wollen, einmal davon, dass wir damit
demokratische Kultur stärken, aber auch Akzep-
tanz herstellen wollen. Herr de Witt hat zutref-
fend ausgeführt, dass auch die Bürger diese
demokratische Planungskultur ein Stück weit
noch stärker erlernen müssen. Für mich stellt
sich daraus eine Frage: Wir haben ja schon
Öffentlichkeitsbeteiligung, auch wenn wir sagen,
sie ist nicht ausreichend und auch von der Form
her nicht zeitgemäß. Aber wir stellen fest, dass
wir noch keine ganz breite Öffentlichkeitsbeteili-
gung haben, und dass sie am Schluss auch nicht
immer zu Akzeptanz führt – Beispiel Stuttgart 21.
Deshalb ist eine Kernfrage: Wie schaffen wir es,
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nicht nur die „üblichen Verdächtigen“, sondern
alle Bürger so zu mobilisieren, dass sie sich
beteiligen, sich breit einbringen? Herr Gerwens,
wie können Sie sich eine solche Mobilisierung
der Öffentlichkeit dauerhaft vorstellen? Und eine
zweite Frage an Herrn Prof. Groß: Sie haben
gerade dafür plädiert, dass wir das Verbands-
klagerecht auf allen Verfahrensstufen massiv
ausweiten. Glauben Sie allen Ernstes, dass das
zu einer Verkürzung und Straffung von Verfahren
führt, so dass wir schneller von der ersten Idee
bis zur Umsetzung einer Maßnahme kommen?

Vorsitzender: Herr Gerwens, Sie haben das
Wort.

Stefan Gerwens (Pro Mobilität e.V.): Ja, Herr
Schnieder, das ist eine sehr schwierige Frage,
denn in der längerfristigen Entwicklung wird
natürlich vor allem der Güterverkehr den Aus-
baubedarf treiben. Das heißt, dass für den ein-
zelnen Bürger der Nutzen eines Ausbaus nicht
auf der Hand liegt, weil er vor allem von zusätz-
lichem Güterverkehr genutzt wird. So gesehen
ist es auch eine Aufgabe der Verbände, das
Thema Wirtschaftsverkehr und die Bedeutung
der Infrastruktur stärker an die Öffentlichkeit
heranzutragen. Wie man projektbezogen die
Bürger einbindet, da fehlt mir im Augenblick noch
die zündende Idee, aber das ist sicherlich ein
interessanter Gedanke, den man nochmal auf-
greifen muss.

Prof. Dr. Thomas Groß (Universität Osna-
brück): Das hängt im Einzelnen natürlich von der
Ausgestaltung der Verbandsklage ab. Ich hielte
es nicht für sinnvoll, wenn eine Klage auf den
vorgelagerten Stufen eine aufschiebende Wir-
kung hat. Aber man muss auch zur Kenntnis
nehmen, dass es EG- oder EU-rechtliche An-
forderungen gibt, nach denen die Überprüfbar-
keit aller umweltbezogenen Entscheidungen
auch in einem gestuften Planungsverfahren
grundsätzlich ermöglicht werden muss. Wenn wir
das alles auf die Kontrolle der letzten Stufe des
Planfeststellungsverfahrens verlagern, wo wir
schon jetzt eine Pflicht haben, eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung beim Bundesverkehrswe-
geplan und teils auch im Raumordnungs- und im
Linienbestimmungsverfahren durchzuführen –
dann gehen wir das Risiko ein, dass wesentliche
Fehler, Fehleinschätzungen oder Verfahrens-
mängel erst bei der Kontrolle der allerletzten
Planungsstufe entdeckt und gerügt werden
können. Ich frage mich, ob das nicht umgekehrt
ein Problem ist, das jedenfalls Kräfte vergeudet.
Deswegen halte ich es durchaus für überle-
genswert, in dem Rahmen, in dem entschieden
wird, auch eine Kontrolle zu ermöglichen. Es
bleibt ja dabei, dass das im Wesentlichen politi-
sche Abwägungsentscheidungen sind, die ma-

teriell vom Gericht kaum geprüft werden können.
Aber wenn Verfahrensfehler stattfinden, wenn
Verstöße gegen EU-rechtliche Pflichten auf der
ersten oder zweiten Planungsstufe erfolgen,
warum soll man das nicht gleich rügen und ge-
gebenenfalls korrigieren können?

Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Groß! Herr
Hacker!

Abg. Hans-Joachim Hacker (SPD): Vielen
Dank, Herr Vorsitzender! Ich habe auch noch
zwei Fragen, die ich zum Einen an Herrn
Rechtsanwalt de Witt richten möchte und die
zweite Frage an Herrn Prof. Groß. Herr
Rechtsanwalt de Witt, ich komme jetzt nochmal
auf ein anderes Thema zu sprechen und ver-
binde damit eine Frage: Könnten Sie sich aus
Ihrer bisherigen Erfahrung und aus Ihrer Tätig-
keit heraus vorstellen, dass man Effizienzstei-
gerungen in Planungsverfahren erreichen kann,
indem man insbesondere bei länderübergrei-
fenden Vorhaben – also typischerweise ja Auto-
bahnen und Bundesstraßen – zu einer Neube-
stimmung der Zuständigkeitsregelung zwischen
Bund und Ländern kommt? Dass also bestimmte
Planungsverfahren in diesem Bereich auf den
Bund übertragen werden? Und an Herrn Prof.
Groß eine Frage: Ich komme nochmal zurück auf
die Problematik der Bürgerbeteiligung. Sie hat-
ten sich ja in Ihrer Stellungnahme grundsätzlich
für die Erweiterung von entsprechenden Bürger-
befragungen ausgesprochen, dann aber gesagt,
dass natürlich über den Bundesverkehrswege-
plan und über Ausbaugesetze, also Generalge-
setze sozusagen, keine Bürgerbefragung, keine
Volksbefragung stattfinden kann. Sie haben das
auf einzelne Projekte bezogen. Wenn ich mir
jetzt die Erarbeitung des Bundesverkehrswege-
plans und des Investitionsrahmenplans vorstelle:
Könnten Sie noch einmal darstellen, wer in
welcher Phase wie konkret befragt werden soll,
wenn es um Bundesprojekte geht, und ob das
Schweizer Modell hier wirklich ein Maßstab sein
kann?

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr de Witt!

Siegfried de Witt (Rechtsanwalt): Zur Verla-
gerung auf den Bund: Generell haben wir bei
allen Bundesprojekten die Entscheidung des
Parlaments, sowohl über den Bundesverkehrs-
wegeplan wie auch über die Ausbaugesetze.
Das geschieht schon länderübergreifend. Bei
wichtigen Schnittstellen – ich denke beispiels-
weise an die Frage der Elbquerung, Schles-
wig-Holstein, A 20, Niedersachsen – ist letzten
Endes eine Entscheidung des Bundes zu fällen.
Und ich muss sagen, ich widerspreche auch
Herrn Groß ausdrücklich: Das Parlament ist nicht
nur indirekt demokratisch legitimiert, sondern
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nach meinem Verständnis immer direkt demo-
kratisch. Das ist das Eine. Das Zweite ist, dass
bei der Frage der Beteiligung auf Bundesebene
sicherlich vieles verbessert werden kann, wobei
ich auf keinen Fall der Meinung bin, dass wir
verstärkte Verbandsklagen einführen sollten. Sie
sind auch europarechtlich nicht geboten, da
widerspreche ich ausdrücklich. Wir sollten hier
auf der Bundesebene die Erforderlichkeiten
festlegen und dann die Feintrassierungen im
normalen Vollzug durch die Länder durchführen
lassen. Eine Ausnahme dazu ist die Netzpla-
nung. Da steht ja noch eine Entscheidung aus,
ob die Bundesnetzagentur für die Planfeststel-
lung der Übertragungsnetze zuständig wird oder
nicht. Ich persönlich plädiere sehr dafür, dass die
Bundesnetzagentur dafür zuständig wird. Das
hat viele praktische Gründe, insbesondere da sie
sowieso schon mit der Bundesfachplanung be-
schäftigt ist, zeitlich versetzt dann auch mit der
Planfeststellung. Da wäre ich also auf jeden Fall
für eine Konzentration auf die Bundesebene.

Ich will auch nochmal deutlich machen, dass
Herr Groß meines Erachtens die Bedeutung der
Raumordnung falsch einschätzt. Die Raumord-
nung ist ja nicht ein Verfahren, wo man auf einer
Zwischenebene plant, wo ein Verkehrsweg lau-
fen könnte. Im Rahmen der Regionalplanung gibt
es zwar auch die Möglichkeit der Trassenfest-
legung, aber grundsätzlich ist es auch im Rah-
men der Raumordnungsverfahren so, dass der
Vorhabenträger beantragt, welche Trasse zu
prüfen ist. Nur die vom Vorhabenträger bean-
tragten Alternativen sind zu prüfen – nicht irgend-
welche, die von der Behörde festgelegt werden.
Und das Ganze endet dann mit einem rechtlich
unverbindlichen Gutachten. Das ist jetzt im
Netzausbaugesetz anders: Da haben wir die
Verbindlichkeit des Ergebnisses der Bundes-
fachplanung für die nachfolgende Planfeststel-
lung. Das ist wenigstens abgeschichtet, nur alles
andere ist nicht abgeschichtet. Ich höre immer
wieder die Theoretiker, die sagen, man könne ja
die Strategische Umweltprüfung abschichten.
Dazu darf ich Ihnen Eines sagen – und ich ma-
che viele Planfeststellungsentwürfe: Ich werde
im Rahmen einer Planfeststellung immer noch-
mal übergreifend die Umweltverträglichkeits-
prüfung durchführen und zu einem Ergebnis
kommen, damit ich auf der sicheren Seite bin für
den Planfeststellungsbeschluss. Das heißt, ich
kann theoretisch vieles abschichten, doch in der
Praxis führt das zu nichts. Sie bekommen nur
dann eine Abschichtung, wenn Sie das Raum-
ordnungsverfahren für die Bundesvorhaben in
die Planfeststellung integrieren.

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Groß!

Prof. Dr. Thomas Groß (Universität Osna-
brück): Zur Korrektur verschiedener Missver-
ständnisse verweise ich auf meine schriftliche
Stellungnahme und eine demnächst publizierte
ausführlichere Version. Ich will zur Frage von
Herrn Hacker darauf hinweisen, dass es natür-
lich eine komplexe Frage ist, wie man Bürger-
entscheide insgesamt auf Bundesebene organi-
siert. Das Grundproblem liegt meiner Meinung
nach darin, dass die Gesetzesform für Netz- oder
Bedarfspläne funktional, vorsichtig gesagt,
zweifelhaft ist. Dass ein Parlament Einzelpro-
jekte in einem Bündel genehmigt, die aber letzt-
lich auf Vorprüfungen der Exekutive beruhen, die
Sie nicht ernsthaft – da will ich niemanden hier im
Raum zu Nahe treten – einzeln überprüfen
können, halte ich eigentlich für den falschen An-
satz. Man müsste vielmehr überlegen, ob man
die einzelnen Elemente einer solchen Planungs-
entscheidung und vor allem die Frage, ob dafür
Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden,
nicht in Form einer gesetzesbezogenen, sondern
in Form einer projektbezogenen Volksabstim-
mung den Bürgerinnen und Bürgern vorlegt.
Dafür gibt es Vorbilder auf kommunaler Ebene,
auch auf Landesebene, zum Teil allerdings mit
erheblichen Restriktionen. Natürlich ist das auf
Bundesebene besonders schwierig und beson-
ders weit von dem entfernt, was wir bisher ge-
wohnt sind. Aber es ist möglich. In der Schweiz
ist das natürlich in eine viel stärker verankerte
Kultur der direkten Demokratie eingebaut. Die
Alternative wäre, solche Entscheidungen stärker
auf die Länderebene zu verlagern, die auch
etwas näher an den Betroffenen ist. Das hätte
wiederum Auswirkungen auf das gesamte Ver-
kehrsfinanzierungswesen, das man in diesem
Zusammenhang auch nochmal überprüfen
müsste. Es gibt keine einfache Lösung, die man
von heute auf morgen einführen könnte. Das
hätte durchaus Auswirkungen auf das gesamte
Planungssystem.

Abg. Oliver Luksic (FDP): Ich würde gerne den
eben angerissenen Punkt des Klagerechts der
Umweltverbände nochmal vertiefen und Frau
Prof. Versteyl und Herrn de Witt die Gelegenheit
zu einer Stellungnahme geben. Was ist denn aus
der Rechtsprechung, aus dem Urteil des EuGH
rechtlich wirklich in der Umsetzung geboten?
Dazu gibt es gerade einen Gesetzentwurf der
Bundesregierung, der sich in der Anhörung
befindet. Da scheint es Differenzen zu geben.
Daher die Frage: Welche Veränderungen sind
materiell notwendig? Und zweitens: Wenn man
darüber hinausgehen würde – wie es Herr Groß
angedeutet hat und wie es auch in den Anträgen
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN steht –,
was würde sich daraus Ihrer Meinung nach in der
Praxis konkret ergeben, sowohl was das Thema
Zeitplanung als auch was die Kosten angeht?
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Vorsitzender: Vielen Dank! Frau Versteyl!

Prof. Dr. Andrea Versteyl (Rechtsanwältin): In
der Tat ist das Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
aufgrund der Trianel-Entscheidung zu reformie-
ren. Ich persönlich bin auch der Auffassung,
dass das Klagerecht nicht nur auf die europa-
rechtlich gestützten Umweltrechtsvorschriften
begrenzt werden kann, sondern dass wir aus
europa- und völkerrechtlichen Gründen – Stich-
wort Aarhus- Konvention – gehalten sind, das
Klagerecht der Umweltverbände auch auf nati-
onale Umweltrechtsvorschriften auszudehnen.
Dies sieht ja auch der von Ihnen erwähnte Ent-
wurf, der jetzt in der Anhörung ist, vor. Das halte
ich für zutreffend. Ich sehe auch, um das ganz
klar zu sagen, keine Gefahr oder kein höheres
Risiko für Verzögerung von Verfahren durch
diese jetzt notwendige Anpassung der Klage-
rechte. Aber wir brauchen flankierende Maß-
nahmen, und wir müssen Grundsätze, die das
System des Planungsrechts betreffen, wie Herr
Prof. Groß sagte, nicht über Bord werfen.

Wir müssen am Grundsatz der Planerhaltung
festhalten und wir müssen am Grundsatz der
Entscheidungserheblichkeit bei der Fehlerüber-
prüfung festhalten. Das sind traditionelle Grund-
sätze des Rechtsschutzes. Die gerichtliche
Überprüfung ist aus meiner Sicht kein Selbst-
zweck, sondern sie soll den Rechtsschutz der
tatsächlich Betroffenen gewährleisten. Aus die-
sem Grunde halte ich es auch für richtig, dass als
weitere flankierende Maßnahmen in dem jetzt in
der Anhörung befindlichen Gesetzentwurf vor-
gesehen ist, dass wir eine Klagebegründungs-
frist, wie wir sie auch schon in anderen Berei-
chen kennen, zum Bundesverwaltungsgericht
vorsehen, damit auch hier Verzögerungen ver-
mieden werden. Das Stichwort „Präklusion“ ist
verschiedentlich schon angesprochen worden.
Das ist auch eine Tendenz, in die die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts – ich
denke da an Entscheidungen auch um den
Jahreswechsel – deutlich aufgezeigt hat. Die
Verbände sind gehalten, in einem sehr viel
stärkerem Maße ihre Einwendungen aktiv vor-
zubringen und auch zu präzisieren, als dies der
Bürger kann und tun muss.

Siegfried de Witt (Rechtsanwalt): Ich will daran
vielleicht anknüpfen. Die Beteiligung der Verei-
nigungen ist jetzt den Bürgern gleichgestellt,
d. h. innerhalb der Offenlage, innerhalb der
gesetzten Frist haben sie auch Einwendungen
vorzutragen. An dem Punkt wäre es gut, den
Verbänden z. B. auch den digitalen Planungs-
ordner und entsprechende Unterlagen zur Ver-
fügung zu stellen, denn sie sollen auch wirklich
sachliche Beiträge liefern. An dem Punkt sollte
man also großzügig gegenüber den Verbänden

sein. Ich habe auch schon gesagt, dass bei der
vorzeitigen Bürgerbeteiligung der § 25 Absatz 3
Verwaltungsverfahrensgesetz so ergänzt wer-
den sollte, dass schon da eine Beibringung von
Informationen vorgesehen wird. Lokale Bürger-
initiativen haben oft große Kenntnisse von Art-
vorkommen, die wichtig sind, das spart auch
Geld. Deswegen kann man ihnen auch eine
Kostenerstattung geben, aber dann mit einer
Präklusionsvorschrift versehen. Das vom Prak-
tischen her. Ich bin nicht der Meinung, dass
Vereinigungsklagen auf jeder Planungsstufe
vom Bund über die Länder bis hin zur Planfest-
stellung erforderlich sind, sondern es reicht sehr
wohl, die auf der letzten Stufe anzusiedeln. Da
sehe ich auch gar keine Risiken für Verzöge-
rungen. Alles andere würde nur zu einer – ich
rede hier als Anwalt – Aufblähung von Prozessen
führen, die aber in der Sache nicht förderlich
wären.

Bei den Umweltklagen muss man nun auch nicht
so blauäugig sein, sondern man muss sehen,
wie die Praxis dieser Klagen ist. Da wird sehr
gezielt versucht, prestigeträchtige Vorhaben
abzuschießen und zu bekämpfen, keineswegs
nur die besonders umweltrelevanten Vorhaben.
Die Umweltverbände sind Unternehmen, die
eine klare Zielsetzung verfolgen, nämlich Mit-
gliederwachstum, Spendenwachstum und Be-
deutungswachstum. Das sage ich einfach so,
weil es einfach richtig ist und das ist auch keine
Kritik, sondern das gehört einfach auch zur
Marktwirtschaft der Umweltpolitik, wenn ich das
so mal formulieren darf. Das muss einfach zur
Kenntnis genommen werden. Wohin führen
dann diese Gerichtsverfahren? Ich bin gerade
dabei, ich quäle mich durch die Lektüre der
Entscheidungen des OVG Bautzen zur Wald-
schlößchenbrücke mit 220 Seiten Urteilsbe-
gründung. Da wird der Eremit unter jedem Ge-
sichtspunkt betrachtet und natürlich die kleine
Hufeisennase, die auf ihrem Liebesflug durch
das Elbtal angeblich an die Brücke stößt oder auf
der Brücke von unvorsichtigen Autofahrern
überfahren wird. Das alles müssen wir in ein
vernünftiges Maß bringen. Dazu gibt es zwei
Aspekte: Das eine ist die Präklusion, das andere
ist die Entscheidungsprärogative der Verwal-
tung. Der Verwaltung sollte durch klare Ent-
scheidungsprärogative auch die Ermittlung und
Bewertung obliegen. Das haben wir nun wirklich
im Atomrecht so, ich beschäftige mich seit vielen
Jahren mit Atomrecht. Da ist anerkannt, dass die
Verwaltung eine Entscheidungsprärogative hat,
weil die Gerichte gar nicht die geeigneten Mittel
haben, diese Dinge aufzuklären und zu ent-
scheiden. Wenn die Verwaltung nach den Re-
geln der Kunst gearbeitet hat, dann hat das
Gericht dieses Ergebnis zu akzeptieren.
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Vorsitzender: Vielen Dank! Alles nächstes Kol-
lege Behrens.

Abg. Herbert Behrens (DIE LINKE): Irgendwie
sind wir jetzt schon wieder auf dem Weg zurück
von mehr Bürgerbeteiligung hin zu mehr
Durchsetzungsmacht für die Verwaltung. Ich
würde aber gerne wissen, wie wir dem Kern
unserer Anhörung, nämlich der Erhöhung der
Bürgerbeteiligung, gerecht werden können –
nicht nur unter dem Aspekt von Planungsbe-
schleunigung, sondern in der Richtung, dass wir
andere Erfordernisse der Bürgerinnen und Bür-
ger haben, dass mehr Beteiligungsrechte ein-
gefordert werden, dass es letztendlich um eine
Stärkung der Demokratie geht. An Herrn Heuser
stelle ich die Frage: Wenn wir diesen demokra-
tischen Anspruch auf Verfahren übertragen
wollen – eines wurde ja eben schon genannt, wie
es sein könnte – wie sähe das aus der Sicht der
Bürgerinnen und Bürger aus, wenn wir uns mit
der übergeordneten Planung beschäftigen wol-
len? Raumordnung soll mehr Gewicht erhalten,
habe ich in der Diskussion aus verschiedenen
Äußerungen erfahren: Wie sehen Sie das? In
dem Zusammenhang möchte ich Herrn Kiepe
fragen: Was ist aus der Sicht der kommunalen
Selbstverwaltung erforderlich, was ist aus der
Sicht des Städtetages erforderlich, wenn wir uns
den Bundesverkehrswegeplan ansehen mit den
vielen Überhängen, die noch da sind und die
eigentlich nochmal revidiert werden müssten
nach unserer Forderung? Wie sehen Sie das
Erfordernis, in dieser Weise auf den Bundes-
verkehrswegeplan einzuwirken? Der neue wird
ja schon erarbeitet, und wir stehen eigentlich vor
der Frage: Wie gehen wir mit den alten Fehlern
um, die bislang gemacht worden sind? Nur noch
eine Bemerkung: Ich entschuldige mich aus-
drücklich für die nicht qualifizierte Kritik, die hier
von Herrn Scheuer kam gegenüber einzelnen
Sachverständigen.

Vorsitzender: Wer mag beginnen? Herr Heuser!

Tilmann Heuser (BUND e.V.): Vielleicht direkt
zu Herrn Staatssekretär. „Ackern“ heißt im
Südbadischen „hart arbeiten“. Das meine ich
auch so. Sie können gerne der Verwaltung sa-
gen, dass sie sehr hart arbeitet, gerade auch das
Bundesverkehrsministerium und die Verwaltung
vor Ort. Die werden nur im hohen Maße verheizt.
Die arbeiten das Verwaltungsverfahren ab,
während wir auf allen anderen Ebenen disku-
tieren über die Projekte, in den Medien, in den
Kommunalparlamenten, über Einzelgespräche.
Aber was wir nicht haben ist, dass wir mal einen
Planungsprozess zusammenbekommen, wo
wirklich die Leute zusammen sitzen und ganz
sukzessive die Planung abarbeiten. Die Mitar-
beiter des Bundesverkehrsministeriums haben

sogar so hart geackert für den nächsten Bun-
desverkehrswegeplan, dass die eine städtebau-
liche Beurteilung zur Ortsumgehung gemacht
haben. Was kam denn heraus? Keine nennens-
werte Entlastung! Es sind zwei Drittel der
Ortsumgehungen im Bundesverkehrswegeplan
vordringlicher Bedarf. Wo haben Sie da Ihre
Entlastungswirkung? Wir sind der einzige Ver-
band, der es geschafft hat, mal Prioritäten zu
setzen. Wir haben Projekte drin, wo wir sagten,
die sollen gebaut werden, oder wir brauchen eine
andere Trassierung oder ggf. ein anderes Ver-
kehrskonzept. Darum geht es, dass man wirklich
vor Ort versucht, mit einem demokratischen An-
spruch zu planen, nämlich endlich mal eine
Planung daraus zu machen und nicht nur ein
Abarbeiten von Einzelprojekten, die dann nach
50 Jahren irgendwann mal planfestgestellt wer-
den. Deshalb heißt es auch, sich sinnvoll Ge-
danken darüber zu machen, wie können wir tat-
sächlich einen Planungsdiskurs abgeschichtet
führen.

Ich habe zur Bundesverkehrswegeplanung aus-
geführt. Wir können nicht auf Ebene der Bun-
desverkehrswegeplanung über einen Bedarf von
einzelnen Ortsumgehungen entscheiden. Das
muss vor Ort entschieden werden, aber ggf. im
Kontext mit anderen Lösungen. Da haben Sie
dann Beispiele im Bundesverkehrswegeplan, wo
z. B. vorher auch vorgeschlagen wurde, eine
Landesstraße auszubauen oder eine Straße im
Gewerbegebiet. Warum wird es vorab abge-
lehnt? Weil Sie die 100%-Finanzierung nur für
die Bundesstraßen haben. Deshalb werden
einfache Lösungen nicht realisiert. Warum gibt
es den Druck vor Ort, dass endlich eine Orts-
umgehung gebaut wird? Weil seit Jahren nichts
an der Ortsdurchfahrt getan wird, wo man auch
etwas machen könnte! Wenn Sie z. B. in Bayern
die B 388 bei Brombach nehmen, da ist von
Osten und von Westen kommend eine Ortsum-
gehung an die andere gereiht. Die Ortsumge-
hung Brombach ist jetzt bei der letzten Bundes-
verkehrswegeplanung herabgestuft worden. Da
sind sogar die Umweltverbände dafür, dass man
da endlich eine Lösung findet, weil Sie einen
kleinen Ort haben, wo jetzt die ganzen Autos
drauf knallen. Das sind Punkte, die man nochmal
in dem Rahmen diskutieren muss.

Dann kommen wir zu der Frage nach dem demo-
kratischen Anspruch. Jawohl, wir müssen uns
einfach überlegen, wie können wir auf der einen
Seite auf Bundesebene Fernverkehrsnetzpla-
nungen machen, wie entwickelt man eine realis-
tische Netzstrategie, die auch finanzierbar ist für
Straße, Schiene, Wasserstraßen im Kontext und
vor Ort. Deshalb auch Raumordnungsverfahren.
Eigentlich bräuchten wir das Raumordnungs-
verfahren nicht, wenn wir nämlich eine Voraus-
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setzung hätten, eine ehrliche, integrierte Ver-
kehrsplanung, wo vor Ort ein realistisches,
finanzierbares, verkehrsträgerübergreifendes
Verkehrskonzept entwickelt wird. Da hätten Sie
nämlich genau die Alternativenprüfung, wo man
dann vor Ort zu Ergebnissen kommt, um die Orte
zu entlasten in den nächsten Jahren. Ist es
sinnvoll und realistisch – dann muss es auch
verbindlich sein, denn nichts nervt Bürger – und
selbst die Gegner von Planungsprojekten – mehr
als Planungsprozesse, die sich über Jahrzehnte
hinziehen. Deshalb packen wir jetzt die Punkte
an, die hier vor Ort tatsächlich realisiert werden
können. Wenn Sie die integrierte Planung ha-
ben, dann brauchen Sie natürlich nicht noch eine
Alternativenprüfung im Raumordnungsverfah-
ren. Die brauchen Sie aber dann, wenn Sie
genau diese Planung vor Ort nicht haben. Des-
halb nochmal mein Plädoyer: Wir müssen uns
überlegen und diskutieren, wie organisieren wir
Verkehrsplanung in Deutschland unter dem
Aspekt, dass die Verkehrsinfrastruktur ausge-
baut ist und dass wir de facto kein Geld mehr
haben, um noch großartig über Neu- oder Aus-
bauprojekte, egal bei welchem Verkehrsträger,
zu sprechen.

Folkert Kiepe (Deutscher Städtetag): Ich bin
gefragt worden, aus der Sicht der kommunalen
Gebietskörperschaften Anmerkungen zu ma-
chen. Ich hatte eingangs gesagt, das Themen-
feld, was Sie hier ansprechen mit dem Infra-
strukturkonsens, es ist natürlich ein sehr weites,
es ist nicht nur eine Verfahrensfrage, es geht
nicht nur um Bürgerbeteiligung, sondern auch
um Herstellung eines Konsenses über die ver-
schiedenen Verkehrsträger. Integrierte Ver-
kehrs- und Städtebaupolitik können Sie nur
betreiben, indem Sie auf den verschiedenen
Ebenen – Bund, Ländern, kommunalen Ge-
bietskörperschaften – die Aufgabenstellung so
zuordnen, dass dort auch entschieden werden
kann. Die positiven Erfahrungen mit der kom-
munalen Bauleitplanung, die ich eingangs an-
gesprochen habe, haben wir deshalb, weil auf
der Ebene der Gebietskörperschaften die Städte
und Gemeinden nach dem Baugesetzbuch – das
ist sozusagen für die kommunalen Gebietskör-
perschaften das „Grundgesetz Teil 2“ – auch
Entscheidungsrechte haben. Sie haben ein
Planwerk in der Hand vom Flächennutzungs-
planung bis zur konkreten Bauleitplanung, in
dem sie für das betreffende Gebiet, das sie dem
Planungswillen unterwerfen – mit dem Fläche-
nnutzungsplan für das gesamte Gebiet und
Bebauungsplänen für Teilgebiete – die räum-
liche und die wohnliche Zuordnung definieren,
vom Verkehrsweg bis zum kleinen Reihenhaus
in der Grünfläche. Das haben Sie aber nicht auf
allen Planstufen. Deswegen wäre es vielleicht
auch eine Überlegung wert, dass man wirklich zu

einer Abschichtung kommt und den Bundes-
verkehrswegeplan als einen integrierten Ver-
kehrswegeplan Straße-Schiene-Wasserwege
begreift, aber dann auch so abschichtet, dass es
ein zusammenhängendes Netz ergibt. Dann
haben Sie nämlich auch nicht nur eine Trans-
parenz und eine leichtere Vermittlungsmöglich-
keit gegenüber den Bürgern, die dann eben nicht
mehr nur auf den Teilaspekt 1, 2 oder 3, auf die
Strecken- teile A, B, C schauen, sondern das
Gesamtnetz im Auge haben. Ich will jetzt gar
keine anderen Staaten in Europa nennen. Es gibt
aber sehr wohl solche Beispiele, wo in diesen
Auseinandersetzungen mit den Umweltverbän-
den, mit den Bürgern vor Ort, ein solches inte-
griertes Gesamtnetz vorgeführt werden kann.
Dann versteht man viel leichter, warum es nötig
ist, dieses Teilstück – ich denke konkret an den
Oberrhein – auf Priorität 1, 2 oder 3 zu setzen.
Aber wenn Sie da eine Vielzahl von Straßen- und
auch Ortsumgehungen haben und auch gar nicht
mehr erkennen können, wo ist denn jetzt die
Priorität angesichts knapper öffentlicher Finanz-
mittel, dann wird das sehr schwer.

Mein Plädoyer: Wenn man denn die Vorteile im
Baugesetzbuch von der frühzeitigen Bürgerbe-
teiligung bis zu den einzelnen Verfahrensab-
schnitten, die auch juristisch und mit verwal-
tungsgerichtlicher Hilfe auch überprüft werden
können, auf der Bundesebene einführen möchte,
dann müssen Sie zunächst eine Abschichtung
der verschiedenen Stufen von Verkehrswegen
durchführen. Das ist natürlich eine schwierige
Aufgabe, aber das ist meine Anregung. Inte-
grierte Verkehrspolitik können Sie nur so errei-
chen. Sonst haben Sie immer das Gegenei-
nander, das eine Land präferiert etwas Anderes
als das andere. Der Bund müsste eigentlich sich
dazu verständigen in der öffentlichen Debatte,
die notwendig wird – ich sage das nochmal –
wegen Energie, Klima, demografischer Wandel.
Wir haben leerlaufende Räume, wir haben
Wachstumsregionen. Die Republik entwickelt
sich ja total unterschiedlich, großräumig, aber
auch ganz kleinräumig. Deswegen müssten bei
knappen Finanzmitteln umso mehr Prioritäten-
entscheidungen diskutiert werden. Das kriegen
Sie nur hin, wenn Sie ein Gesamtkonzept prä-
sentieren. Da Sie das nicht von der Bundes-
ebene bis zur Kommunalebene auf der Bundes-
ebene entscheiden können, wäre ich sehr dafür
zu unterscheiden. Wir haben zwar nur einen
zweistufigen Staatsaufbau, aber Sie sollten
immer den dreistufigen Verwaltungsaufbau mit
im Blick haben und einen Teil eben auf die
Kommunalebene delegieren. Zum Beispiel die
Ortsumgehung, die Sie nur belastet und für den
Bürger große Unzufriedenheit bringt – das soll
dann vor Ort ausgestritten werden. Das wäre ein
mutiger Schritt – kein einfacher, aber im Rahmen
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der Aufgabenstellungen, die in den nächsten
zehn Jahren vor uns liegen, ein notwendiger.

Vorsitzender: Vielen Dank! Kollege Kühn!

Abg. Stephan Kühn (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): Ich erlaube mir zwei Vorbemerkungen.
Die eine ist, dass hier ein Eindruck entsteht, was
die Umweltverbände machen – sich für kleine
Hufeisennasen usw. einzusetzen – sei nicht
ganz redlich. Woran liegt denn das? Die eigent-
lichen Knackpunkte kommen doch gar nicht
mehr zur Sprache. Ein Projekt steht im Aus-
baugesetz, 15 Jahre später ist dann irgendwann
Geld für die Planung da, dann wird es vorange-
trieben. Dann fragt niemand mehr vor Gericht
bzw. es gibt nichts an handfesten Möglichkeiten,
vor Gericht die verkehrliche Bedeutung und
Notwendigkeit mit einer Klage zu thematisieren,
sondern dann sind es eben immer die Umwelt-
fragen. Das ist ein Problem. Das zweite ist, es
sollte nicht der Eindruck entstehen, dass irgend-
welche Klagen von Umweltverbänden im ent-
scheidenden Umfang Verkehrsprojekte behin-
dern. Die Realität ist, dass das Geld fehlt, um
Projekte voranzubringen. Ich erinnere mich an
die Haushaltsberatung, wo Minister Ramsauer
gesagt hat, dass es derzeit 80 Projekte aus dem
Bundesverkehrswegeplan gibt, die planfestge-
stellt sind, mit einem Volumen von 2,6 Mrd. Euro,
wo es also morgen mit dem Baubeginn losgehen
könnten, was aber nicht stattfindet, weil das Geld
fehlt. Das ist die Realität, und nicht böse Um-
weltverbände, die mit ihren Klagen, die Projekte
im großen Umfang verhindern würden.

Wir haben, was die Bedarfsplanung auf Bunde-
sebene angeht, die Situation, dass die Bundes-
regierung den Bundesverkehrswegeplan vorlegt
und der Bundestag dann entsprechende Aus-
baugesetze beschließt. Meine Frage an Herrn
Prof. Groß: Wir haben jetzt nichts gehört, dass
das vom Verfahren anders laufen soll: Sehen Sie
Änderungsbedarf an der Verteilung der Zustän-
digkeiten zwischen Bundesregierung und Bun-
destag? Welche Alternativen könnte man in
diesem Verfahren künftig einziehen? Dann habe
ich eine Frage an Herrn Heuser. Sie hatten das
schon angesprochen, dass Uraltprojekte irgend-
wann in Angriff genommen werden, also Pro-
jekte, die schon aufgrund der natürlichen Ent-
wicklung durch den demografischen Wandel
nicht mehr aktuell sind. Wie könnte man das
hinbekommen, dass wir nicht einen 15 Jahre
alten Bundesverkehrswegeplan haben oder
einen Bundesverkehrswegeplan, der 15 Jahre
gilt, und zwischendrin weder die Daten noch die
Haushaltslage noch die Diskussion über ein-
zelne Projekte nochmal angeschoben werden
kann? Wie könnte man einen rollierenden Pro-
zess mit entsprechender regelmäßiger Evaluie-

rung einziehen? Es gibt zwar eine Bedarfs-
planüberprüfung, aber die Praxis läuft doch so:
Bei der Schiene wurden zwar einzelne Projekte
überprüft, bei der Straße aber nur Pi mal Dau-
men „Alles noch im Bedarf!“ gesagt, und nicht
einzelne Projekte nochmal vertieft untersucht.

Vorsitzender: Vielen Dank! Herr Groß!

Prof. Dr. Thomas Groß (Universität Osna-
brück): Wenn man den Bundesverkehrswege-
plan in seiner Funktion als verkehrsträgerüber-
greifende Netzplanung ernst nimmt, dann
müsste man zunächst einmal auch die Flugha-
fenplanung, also jedenfalls die von nationaler
und internationaler Bedeutung, mit integrieren,
denn für die Frage der verkehrsträgerübergrei-
fenden Alternativen muss der Flugverkehr, ge-
rade angesichts seiner besonderen Klimaschäd-
lichkeit, einbezogen werden. Wenn man weiß,
dass ein großer Teil der innerdeutschen Flüge
ohne Weiteres auch durch entsprechende
Schienenverbindungen ersetzt werden könnte,
wäre das z. B. ein wichtiger Gesichtspunkt. Also:
Ausbau des sachlichen Anwendungsbereichs
des Bundesverkehrswegeplans auf der anderen
Seite. Das habe ich vorhin schon angedeutet.
Meiner Meinung nach ist diese Planungsaufga-
be, die jetzt durch die strategische Umweltprü-
fung noch weiter aufgeladen wird, so wichtig,
dass sie gesetzlich geregelt werden sollte, dass
sie meiner Meinung nach auch der Bundesre-
gierung, wo sie funktional richtig angesiedelt ist,
übertragen werden sollte. Die Bedarfspläne, die
im Augenblick von den Parlamenten verab-
schiedet werden, sind doch realistisch betrachtet
nichts anderes als die Ratifizierung einer exeku-
tiven Planung. Der Hauptzweck ist, wenn man
sich die Rechtsprechung anschaut, diese Be-
darfsfeststellungen der verwaltungsgerichtlichen
Kontrolle zu entziehen. Bleibt zwar die theoreti-
sche Möglichkeit, das dem Bundesverfas-
sungsgericht vorzulegen, aber das findet natür-
lich in der Praxis nicht statt.

Meiner Meinung nach wäre es vernünftiger zu
sagen, der Bundestag definiert Kriterien und
Verfahren der Bundesverkehrswegeplanung.
Die Durchführung und auch die Feststellung des
Ergebnisses in Form einer Verordnung – analog
z. B. zu Landesraumordnungsprogrammen –
sollte dann auch bei der Bundesregierung liegen,
möglicherweise nochmal nach Vorlage an den
Deutschen Bundestag. Das wäre demokratisch,
ohne Weiteres auch legitim und es würde die
Überprüfungsmöglichkeit verbessern, ohne dass
die Bindungswirkung deswegen leiden müsste.
Auch eine Verordnung wäre für die Behörden
des Bundes und für die Behörden der Länder
verbindlich.
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Tilmann Heuser (BUND e.V.): Vielen Dank für
die Frage. Um zu den Klagen und den Uralt-
Planungen vielleicht mal ein Beispiel zu nennen:
Ich habe jetzt zwei Klagen hinter mir bzw. eine
läuft, eine habe ich hinter mir. Das eine war das
Verkehrsprojekt Deutsche Einheit Nr. 17 – der
Sacrow-Paretzer-Kanal. Die Planungen laufen
seit den 1990er Jahren. Die Wasser- und Schiff-
fahrtsverwaltung hat permanent daran festge-
halten: Wir brauchen unbedingt den großen
Ausbau, die Begegnungsfähigkeit für die Schiffe,
wir brauchen die Vertiefung. Deshalb muss von
Berlin in Richtung Potsdam und dann weiter
Richtung Havel ausgebaut werden. Wir haben
die ganze Zeit gesagt, prüft doch mal als Alter-
native eine eingeschränkte Begegnungsfähig-
keit, d. h. keine Verbreiterung, sondern nur die
Vertiefung, dann können nämlich auch die
Schiffe fahren. Das hat die Verwaltung perma-
nent abgelehnt, über Jahre hinweg. Wir zogen
vor das Bundesverwaltungsgericht. Das Bun-
desverwaltungsgericht hat gesagt, macht doch
einen Vergleich, nehmt die eingeschränkte Be-
gegnungsfähigkeit als Lösung. Das zeigt, wie wir
über das Gericht das erzielen mussten, was die
Verwaltung permanent verweigert hat. Deshalb
auch zu den Kosten: Wir haben da unendlich viel
Geld reingesteckt, das wir so gar nicht refinan-
zieren können. Was da alles an Arbeit
reingeflossen ist, um mit der Verwaltung über die
verschiedenen Verfahren immer wieder das
Gleiche zu diskutieren, ohne dass sie sich einen
Millimeter bewegt hat! Das zeigt die Wichtigkeit,
da auch eine Öffnung hinzubekommen. Deshalb
ist die Klage nur das äußerste Interventionsrecht,
es ist kein Ziel.

Eine Klage zeigt, dass irgendwo etwas schief
gegangen ist. Deshalb auch nochmal das andere
Beispiel: die A 100. Da kommen wir dann auch
zur Frage des Verkehrsinfrastrukturplans. Da
kann man lang über Sinn und Unsinn diskutieren,
naturschutztechnisch ist das sicher nicht das
schlimmste Projekt bundesweit, sicher sogar
eher unproblematisch. Stadtökologisch sieht es
anders aus. Für 500 Millionen Euro drei Kilo-
meter in Richtung Treptower Park – und keiner
weiß, wie es weiter geht. Die Brücke, an der die
Autobahn endet, ist heute schon überlastet. Sie
können sich vorstellen, was das für Konse-
quenzen hat. Das verlagert den Stau. Bei güns-
tiger Verkehrsführung habe ich vielleicht fünf
Minuten Verkürzung. Gleichzeitig haben wir in
Berlin die Situation der Dresdner Bahn nach
Schönefeld – okay, der Flughafen verzögert sich,
dann kann man auch die Schienenanbindung
noch etwas länger diskutieren… Wir haben die
Frage des Landwehrkanals, wir haben die Frage
der Wasserstraßen in Berlin, wir haben die
Sanierung der innerstädtischen Autobahn. Auf

der A 114 in Pankow haben wir inzwischen ein
Tempolimit wegen Straßenschäden. Die Pla-
nungen werden nicht vorangebracht, weil das
Geld fehlt. Jetzt stellt sich die Frage, wie wir das
tatsächlich steuern können. Auch hier muss der
Bundestag permanent und regelmäßig überle-
gen – und nicht nur ein Projekt beschließen, das
dann irgendwann einmal umgesetzt wird. Lässt
sich der Deutsche Bundestag die Planung vor-
legen und entscheidet dann auch Prioritäten,
z. B. für Berlin oder auch für andere Bundes-
länder? Da kann dann gesagt werden: Jawohl,
wir müssen jetzt, da wir nur begrenzte Mittel
haben, in die entsprechenden Projekte inves-
tieren.

Damit kommen wir auch zur Frage einer rollie-
renden Bundesverkehrswegeplanung. Wir ha-
ben derzeit alle fünf Jahre die Bedarfsplanungs-
überprüfung. An der wird sehr gut geackert –
also hart gearbeitet –, aber man erfährt relativ
wenig davon. Letztendlich hat sie keine Aus-
wirkungen. Dabei wäre genau dies eigentlich ein
Controllinginstrument im Rahmen eines bun-
desweiten Projektmanagements. So könnte man
dem Bundestag auch einmal vorlegen, wie der
Stand der jeweiligen Planung ist, welche Punkte
wirklich abgestimmt wurden nach den Standards
– Umwelt, Klimaschutz, Ökonomisches, Güter-
verkehr, auch Finanzen – und wie weiter vor-
zugehen ist. Dann wird der Deutsche Bundestag
auch mit eingebunden in die Entscheidung da-
rüber, wie weiter vorzugehen ist, d. h. der Bun-
destag hat dann ein Interventionsrecht und zu
entscheiden, wie es mit einzelnen Planungen
vorangehen soll. Ich denke, das muss doch für
Sie eine große Herausforderung sein, weil Sie
dann eben nicht nur versuchen, verschiedenen
Verwaltungseinheiten hinterherzurennen, son-
dern dann sagen können: Jawohl, wir prüfen das
wirklich. Wenn Ihr auch Kritik habt an der Pla-
nung vor Ort, prüfen wir im Deutschen Bundes-
tag die einzelnen Projekte im Rahmen der Be-
darfsplanüberprüfung regelmäßig.

Vorsitzender: Vielen Dank! Ich möchte mich bei
allen Experten und der Expertin sehr herzlich
bedanken. Danke auch an die Kollegen für die
Disziplin. Wir sind fast pünktlich fertig geworden.
Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen
Tag in Berlin.

Schluss der Sitzung: 13.05 Uhr

Dr. Anton Hofreiter, MdB
Vorsitzender
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